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1 Einleitung 

Die Schule der Tiere:  Der Esel, der Hund, die Katze und der Hahn bildeten eine Klasse. Und da-
mit es für alle gerecht sei, erhielten sie alle dieselben Aufgabenstellungen. Sie mussten das Klet-
tern und das Tauchen erlernen. Der Esel war völlig unfähig zu klettern, er bekam nicht einmal sei-
ne vier Hufe auf einmal an den Baumstamm. Weil er aber wirklich bemüht war, nahm er viele 
Nachhilfestunden und verzweifelte. Die Katze hatte es da viel besser. Sie kletterte so schnell und 
so hoch, wie immer der Lehrer sich dies wünschte und fühlte sich gut. Doch das Tauchen wollte 
und wollte sie nicht begreifen, sondern sie ging schlicht und einfach unter. Da man sie nicht absau-
fen lassen wollte, musste der Unterricht immer wieder abgebrochen werden. Man warf ihr Störver-
halten und Bockigkeit vor, und vor allem, dass sie asozial sei, weil sie immer wieder das Fortkom-
men der Gruppe aufhalte. Ausserdem konnte man ihr mit Fug und Recht ein Vorbild geben. 
Schliesslich habe der Hund sich auch ordentlich angestrengt und so von allem etwas gelernt. Das 
war auch die Wahrheit. Der Hund hatte heimlich geübt und geübt. So konnte er jetzt höher an den 
Baumstamm springen als vorher, man konnte es schon fast für ein Klettern halten. Und beim 
Schwimmen hielt er immer längere Strecken den Kopf unter Wasser, sodass man sein Bemühen 
auch als Tauchen deuten konnte. Allerdings hatte er sich bei diesem unentwegten Üben von Klet-
tern und Tauchen rheumatische Beschwerden zugezogen, sodass er nicht mehr so gut laufen 
konnte. Aber es fiel sehr lange nicht auf, weil er den Anforderungen im Unterricht immer noch ge-
nügte. Er war eben in allem mittelmässig; und das ist doch wirklich besser als nichts. Der Hahn 
dagegen, der sich doch immer wieder mal in klarer Höhenluft bewegte, hatte sich sehr schnell dar-
auf verlegt, seine Fähigkeiten zum Mogeln zu trainieren. Und damit fuhr er eigentlich auch sehr 
gut. Die Katze aber verkroch sich nach und nach in sich selbst, wurde auch tatsächlich störrisch. 
Man konnte es ihr geradezu ansehen, wie ihre Bewegungen die Geschmeidigkeit und Koordination 
verloren. Und eines schönen Tages war es auch mit ihrer Sicherheit im Klettern verloren, und sie 
fiel vom Baum. Sie war eben ein Versager. Nachts, wenn die Tiere sich einen Schlafplatz einge-
richtet hatten – im Heu, in einem Körbchen, auf einem kuscheligen Fell – und der Hahn sass doch 
tatsächlich am liebsten auf einer Stange – und aus den Verwirrungen des Tages in einen tiefen 
Schlaf gefallen waren, dann träumten sie manchmal von einer Schule und der Gerechtigkeit, die 
ihnen dort widerfahren könnte. (Reichle 2004, S. 10ff.) 

 

 

Tatsächlich hat auch unsere Schule gewisse Gemeinsamkeiten mit derjenigen der Tiere. Immer 
noch besteht in unserer Schule eine Tendenz - trotz unserer multikulturellen Gesellschaft - zum 
Streben nach homogenen Schulklassen und zur Defizit- und nicht zur Ressourcenorientierung. 
Immer noch werden Kinder mit besonderen Bedürfnissen häufig in ausgrenzender Form unterrich-
tet. Diese Themenbereiche sollen im vorliegenden Konzept thematisiert und diskutiert werden. 
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Das vorliegende Konzept zur Förderung und Selektion, das auf den aktuellen erziehungswissen-
schaftlichen und sonderpädagogischen Erkenntnissen und Fachdiskussionen basiert, hat zum Ziel, 
die beiden widersprüchlichen gesellschaftlichen Aufgaben der Schule in einen Gesamtrahmen zu 
stellen.  

 

Folgenden Leitideen soll dabei gefolgt werden: 

 

·  Weg von den traditionell auf Homogenität ausgerichteten Schulklassen hin zu einer 
sprachlichen, kulturellen und sozialen Heterogenisierung im Klassenzimmer 

·  Schule als eine Schule für alle Kinder, d.h. Lernende mit unterschiedlichen Bedürfnissen 
werden in einer möglichst wenig ausgrenzenden Form unterricht  

·  Integrative Konzeption der (sonder-)pädagogischen Massnahmen 

·  Optimale individuelle Förderung aller Kinder, ohne auf die Selektion verzichten zu können 

·  Ganzheitliche Förderung der Schülerinnen und Schüler in Arbeits- und Lernverhalten so-
wie Sozialverhalten nebst in der Sachkompetenz 

 

Die Schule soll in die Richtung entwickelt werden, dass mehr die Förderung der Kinder im Mittel-
punkt steht und weniger die Selektion. Der Unterricht soll dabei konsequent lernfördernd ausge-
richtet sein und Selektionen auf das Notwendigste beschränkt werden. Es wird eine Lernkultur 
aufgebaut, welche die Beurteilung von Entwicklungsleistungen als Ausgangspunkt zur Förderung 
nutzt. Dies ist mit dem Anspruch an die Schülerinnen und Schüler verbunden, das Beste aus ihren 
individuellen Möglichkeiten zu machen und nicht primär im Vergleich zu den anderen zu bestehen. 
Die pädagogische Selektion bleibt jedoch unvermeidbar ein grundlegender Vorgang in der Schule, 
der in unserer Leistungsgesellschaft nicht abgeschafft werden kann.  

Das vorliegende Konzept befasst sich in Kapitel 2 mit der politischen Ausgangslage im Kanton. Im 
folgenden Kapitel werden zuerst die Grundsatzgedanken und Leitideen aufgezeigt (Kapitel 3.1), 
bevor einzelne Teilbereiche vertieft werden (Kapitel 3.2). Es sind dies die Förderung von Kindern 
(mit besonderen) Bedürfnissen in der Regelklasse, die Qualitätssicherung und -entwicklung, insbe-
sondere mit dem Fokus auf die Übertritte in der Volksschule und auf eine ganzheitliche Förderung 
und Beurteilung in der Volksschule.  

 

Dieses Konzept ist eine pädagogische Rahmenkonzeption. Für die Umsetzung ist weitere Detailar-
beit in den gesetzgebenden und finanziellen Bereichen notwendig. 
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2 Ausgangslage 

2.1 Vorstösse im Kantonsparlament  

Im Kanton Solothurn wurden in den letzten ein bis zwei Jahren im Kantonsrat verschiedene Vor-
stösse lanciert. Diese beziehen sich alle im weitesten Sinne auf Themen im Bereich der Förderung, 
Beurteilung und Selektion in der Volksschule. Ein Postulat fordert deshalb den Regierungsrat auf, 
ein „umfassendes Konzept zu erarbeiten, das die spezifischen Funktionen von Förderung, Schü-
lerbeurteilung und Selektion an der Volksschule klärt“ (Postulat Fraktion SP, 31.8.2004). Dabei soll 
es darum gehen, unter dem Aspekt der Nachhaltigkeit ein Konzept aufgrund der neusten gesell-
schaftlichen und erziehungswissenschaftlichen Kenntnisse zu generieren. Im gleichen Postulat 
wird vorgeschlagen, dass eine Erarbeitung dieses Konzepts durch die Abteilung Forschung und 
Entwicklung der Pädagogischen Hochschule Solothurn (ab 1.1. 2006 Fachhochschule Nordwest-
schweiz, Pädagogische Hochschule) abgeklärt werden soll. 

2.2 Auftrag an die PH Solothurn 

Die Leitung des Amts für Volksschule und Kindergarten (AVK) hat daraufhin die Pädagogische 
Hochschule Solothurn, Abteilung Forschung und Entwicklung (ab 1.1.2006 Fachhochschule Nord-
westschweiz, Pädagogische Hochschule, Institut Forschung und Entwicklung) angefragt und den 
Auftrag an die Ko-Schwerpunktleitende Bildung der 4- bis 8-Jährigen Prof. Dr. Marianne Schüp-
bach vergeben. 

 

Im Rahmen dieses Auftrages geht es um die Erarbeitung eines umfassenden Konzeptes zur För-
derung und Selektion, das die spezifischen Funktionen von Förderung, Schülerbeurteilung und 
Selektion an der Volksschule klärt. Dabei geht es darum, die relevanten Themen gesamthaft in 
einen Rahmen zu stellen und insbesondere mögliche Strategien und Massnahmen aufzuzeigen, 
die für eine Veränderung notwendig sind.  

 

Die vom Auftraggeber genannten Themenbereiche, welche im Konzept abgedeckt werden sollen, 
sind die Folgenden: 

 

·  Wiedereinführung der Schulnoten ab der 2. Klasse (KRB M 096/ 2003 vom 28.1.2003) 

·  Förderung: Förderlektionen, Promotion/Klassenwiederholung, Begabungsförderung und 
Implikationen auf das Promotionsregelement für die Volksschule 

·  Selektion: Vereinheitlichung des Übertritts in die Sek I und Implikationen auf das Regle-
ment über die Aufnahme in die Oberstufe der Volksschule 

·  Selektion: Übertritt in die Sek II  

·  Qualitätssicherung durch Leistungsvergleichstests (KRB P128/2004 vom 11.5.2004) 
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3 Konzept zur Förderung und Selektion 

Aufgrund der neusten (sonder-)pädagogischen Erkenntnisse und der aktuellen gesellschaftlichen 
Entwicklungen (vgl. EDK, SZH 2005) sollen in einem ersten Schritt Grundsatzgedanken und Leit-
ideen vorgestellt werden (Kapitel 3.1), bevor einzelne Teilbereiche differenzierter dargestellt wer-
den (Kapitel 3.2). Dabei werden jeweils abschliessend die notwendigen Massnahmen im Überblick 
nochmals dargestellt. 

3.1 Grundsatzgedanken und Leitideen 

Heterogenität in der Gesellschaft und Schülerschaft  akzeptieren 

Die kulturelle Vielfalt in unserer Gesellschaft hat in den letzten Jahren deutlich zugenommen. Die 
Kinder bringen unterschiedliche individuelle, familiäre und kulturelle (Lern-)Voraussetzungen mit in 
die Schule. Trotzdem hat die Institution Schule traditionellerweise ihr Wirken auf eine homogene 
Klientel ausgerichtet. Das traditionelle Lernmodell ist davon ausgegangen, dass gutes Lernen und 
Lernerfolg sich nur dann einstellen, wenn die Schülerinnen und Schüler einer Klasse die gleichen 
Leistungsvoraussetzungen mitbringen und alle die gleichen Lernziele haben. Das Ziel dieses Mo-
dells ist es demzufolge, homogene Lerngruppen herzustellen und die Kinder mit Lernschwierigkei-
ten aus der Klasse zu entfernen.  

Diesbezüglich findet langsam aber sicher in den Schweizer Schulen ein Paradigmenwechsel statt: 
Weg von den traditionell auf Homogenität ausgerichteten Schulklassen hin zu einer sprachlichen, 
kulturellen und sozialen Heterogenisierung im Klassenzimmer (EDK 2001). Dieser Gedanke hat 
sich jedoch bei Schulbehörden, Lehrpersonen, Eltern und Kindern noch nicht vollständig etablieren 
können. Deshalb scheint es wichtig, dass sich die Schule einem veränderten Umfeld anpasst und 
die zunehmende Heterogenität (u. a. bezüglich der schulischen Leistung) im Klassenzimmer als 
Ausgangslage für ihr (schulisches) Handeln betrachtet. Dazu braucht es einige grundlegende Än-
derungen im Schulsystem zur Bewältigung der Komplexität der Aufgabe. 

 

Schule für alle 

In den letzten Jahren wird immer mehr propagiert, dass Lernende mit unterschiedlichen Bedürfnis-
sen in einer möglichst wenig ausgrenzenden Form unterricht werden sollen. Motive, um den Integ-
rationsprozess in Gang zu bringen, gibt es auf verschiedenen Ebenen.  

In den aktuellen Diskussionen ist auch der ethische Aspekt von grosser Bedeutung. Sowohl For-
scher als auch Angehörige von betroffenen Kindern sind der Meinung, dass nicht Integration, son-
dern Segregation der Legitimierung bedürfe. Integrationsfähigkeit der Schule bedeutet Absage an 
die negative Bewertung von Menschen durch Mitmenschen nach Leistungsfähigkeit, Intelligenz 
und anderen Ausgrenzungsmerkmalen. Sie bedeutet Aufnahme und Annahme jedes Kindes als 
gleichwertig bei ungleichen Leistungspotentialen und anderen Merkmalen (Haeberlin et. al. 1990). 

Das Prinzip der Normalisierung ist auf politischer Ebene sowohl im internationalen als auch im 
nationalen Kontext (Behindertengleichstellungsgesetz, Art. 20, Absatz 3) verankert: "Die Kantone 
fördern, soweit dies möglich ist und dem Wohl des behinderten Kindes oder Jugendlichen dient, 
mit entsprechenden Schulungsformen die Integration behinderter Kinder und Jugendlicher in die 
Regelschule."  
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Integrative Konzeption der (sonder-)pädagogischen M assnahmen 

Nicht nur auf der gesetzlichen Ebene, sondern auch auf der Ebene von Studien häufen sich die 
Hinweise, dass integrativ ausgestaltete Bildungssysteme separativen Modellen überlegen sind. 
PISA (Bildungsmonitoring Schweiz 2002) zum Beispiel zeigt, dass in der Schweiz trotz eines im 
internationalen Vergleich stark separativen Systems und hohen Aufwendungen für sonderpädago-
gische Angebote gerade schwächere Schülerinnen und Schüler nur ein vergleichsweise unbefrie-
digendes Leistungsniveau erreichen. Insgesamt kann aufgrund der Forschungsergebnisse zur 
Integration von Kindern mit Lernschwierigkeiten der letzten 20 Jahre davon ausgegangen werden, 
dass integrierte Schulformen einen positiveren Einfluss auf die Leistungsentwicklung von Kindern 
mit Lernschwierigkeiten haben als separierende Schulformen. Diese Effekte gehen nicht zu Lasten 
der leistungsstarken Kinder in der Regelklasse (u. a. Haeberlin et al. 1999; Bless 2002). Das glei-
che Ergebnis zeigt auch die Evaluation des Schulversuches im Kanton Solothurn (Born 2006). 
Deshalb liegt die Empfehlung nahe, dass die (sonder-)pädagogischen Massnahmen grundsätzlich 
eine integrative Ausrichtung erhalten sollen. Das heisst, Schülerinnen und Schüler sollen nicht aus 
ihrer Stammklasse herausgerissen werden und die Schule soll sich zu einer Schule für alle entwi-
ckeln. 

 

Optimale individuelle Förderung aller Kinder, ohne auf die Selektion verzichten zu können 

Wenn man sich mit Optimierungsmöglichkeiten der individuellen Förderung von Schülerinnen und 
Schülern auseinandersetzt, muss jedoch vor Augen geführt werden, dass sich hier in der Institution 
Schule ein grundsätzlicher Widerspruch offenbart, der es so schwierig macht, dem individuellen 
Schulversagen zu begegnen. Schulversagen ist auf der Ebene des Mikrosystems des einzelnen 
betroffenen Kind-Schule-Systems eine Entwicklung in unerwünschte Richtung. Auf der Ebene des 
Makrosystems, also des gesamten Schulsystems hingegen, gilt Schulversagen in unserem Bil-
dungswesen als eine durchaus akzeptierte, das Makrosystem stützende Entwicklung (Sander 
1988).  

Vorgeschlagene Massnahmen sollen nun zum Ziel haben, die Qualität des Bildungswesens, sprich 
die Fähigkeiten und Fertigkeiten aller Schülerinnen und Schüler, zu optimieren und gleichzeitig 
Lernschwierigkeiten zu vermeiden. Nach Reiser (1997) soll die Schule in die Richtung entwickelt 
werden, dass mehr die Förderung der Kinder im Mittelpunkt steht und weniger die Selektion. Die 
pädagogische Selektion bleibt jedoch unvermeidbar ein grundlegender Vorgang in der Schule 
(Luhmann; Schorr 1988), der in unserer Leistungsgesellschaft nicht ganz abgeschafft werden 
kann.  

Wichtig erscheint für eine möglichst optimale Förderung ein individualisierender Unterricht unter 
Berücksichtigung der Lernvoraussetzungen, ein Wechsel der Sozial- und Erarbeitungsformen, 
Berücksichtigung der verschiedenen Repräsentationsformen, Erarbeitung von Inhalten über den 
Einbezug aller Sinne, verschiedene Bewegungsformen im Unterricht, u. a. (Niedermann 2001).  

 

Höhere Gewichtung der Soft-skills: Ganzheitliche Fö rderung der Schülerinnen und Schüler 
in Arbeits- und Lernverhalten sowie Sozialverhalten  nebst in der Sachkompetenz 

Seit Jahren findet man in den Schweizer Lehrplänen den Hinweis, dass in der Schule Sach-, 
Selbst- und Sozialkompetenz, also auch die so genannten Soft-skills, gefördert werden sollen. Es 
werden Schlüsselqualifikationen wie Teamfähigkeit, Selbständigkeit, Lernkompetenz, Toleranz und 
Konfliktfähigkeit angestrebt. Roos (2001) bezieht sich auf Roth (1971) und Aregger (1997), welche 
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unter dem Begriff der Mündigkeit, Kompetenz in dreifachem Sinne als Selbst-, Sozial- und Sach-
kompetenz verstehen. Dieses Verständnis von Kompetenz unterstützt eine ganzheitliche Bildung in 
der Schule. Auch in einer wettbewerbsorientierten Wirtschaft findet man immer stärker den Ruf 
nach Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern, die nebst Kenntnissen in einem bestimmten Fachbe-
reich so genannte Soft-Skills mitbringen.  

Erstaunlicherweise werden jedoch Lern- und Arbeitsverhalten sowie Sozialverhalten, welches er-
klärte Schwerpunkte sind, immer noch nicht in allen Kantonen in die Beurteilungen der Schülerin-
nen und Schüler der Volksschule einbezogen und berücksichtigt. Will man diesen Bereichen mehr 
Gewicht zumessen, was ganz klar eine Forderung der heutigen Gesellschaft ist, so ist es unum-
gänglich, diese auch zu bewerten in Beurteilungsberichten. Im Weiteren sollen die Soft-Skills auch 
als Kriterien für Laufbahnentscheide miteinbezogen werden. 

3.2 Konzeptualisierung in einzelnen Teilbereichen 

3.2.1 Förderung von Kindern (mit besonderen Bedürfnissen) in der Regelschule 

3.2.1.1 Integrative Förderung und Umlagerung der Ressourcen 

Normalisierungsprinzip 

Grundsätzlich soll in den Solothurner Schulen vom Normalisierungsprinzip ausgegangen (vgl. Leit-
bild und Handlungskonzept 2004, Menschen mit Behinderungen des Kantons Solothurn) werden. 
Dieses geht davon aus, dass Lernende unabhängig von ihren Bedürfnissen in einem möglichst 
normalen Kontext unterrichtet, gebildet und erzogen werden. Konkret wird gefordert, dass alle Ler-
nenden möglichst integrativ unterrichtet werden. Diese Vorgehensweise verlangt einen grundsätz-
lichen Paradigmenwechsel im Kanton Solothurn: Die Regelschule ist grundsätzlich eine Schule für 
alle Kinder, für solche mit Lernschwierigkeiten, solche mit einer hohen Begabung oder für durch-
schnittlich Begabte. Nur in Einzelfällen, in denen eine Beeinträchtigung der Bildungschancen für 
das betroffene Kind befürchtet werden kann, wird eine separative Sonderschulung organisiert. 
Dafür sind verschiedene Formen der Sonderschulung auch weiterhin notwendig. Die Grenzen der 
Integration – oder umgekehrt die Notwendigkeit von Sonderschulen – muss beim Lernenden und 
seiner Umwelt beurteilt werden. Damit aber diese Angebote sich nicht beliebig ausdehnen, sind 
aussagekräftige Indikatoren zur Integrationsfähigkeit zu entwickeln.  

Mit einer solchen Herangehensweise, bei der man von einer Schule für alle Kinder ausgeht, wird 
auch klar, dass es sich beim Konzept zur Förderung und Selektion nicht um ein sonderpädagogi-
sches Konzept, sondern um ein ganzheitliches pädagogisches Konzept handelt. Dabei wird eine 
integrative Haltung aller Beteiligten und der Gesellschaft zur Selbständigkeit.  

 

Umlagerung von Ressourcen  

Dabei handelt es sich ganz klar nicht um eine Sparübung, sondern es geht um eine veränderte 
Haltung. Daraus folgt im Weiteren eine Umlagerung der Ressourcen. Dazu braucht es eine verän-
dertet Gesetzesgrundlage (vgl. EDK Projekt „Regelung der interkantonalen Zusammenarbeit im 
Bereich Sonderschulung“ 2005). Neue Herausforderungen z.B. der Umgang mit einer noch grösse-
ren Heterogenität und besonderen Bildungsbedürfnissen und eine Zusammenarbeit im Team (Re-
gellehrperson, heilpädagogische Lehrperson u.a.) kommen auf die Beteiligten zu. Es müssen zu-
sätzliche Kompetenzen erworben werden. Dazu sind ausreichende materielle und personelle Res-
sourcen notwendig. Darauf soll im Folgenden eingegangen werden. 
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Zielgruppe 

Schulschwierigkeiten werden nicht mehr nur als individuelles Problem eines Kindes gesehen. Man 
weiss heute, dass die Wechselwirkung der individuellen Merkmale des Kindes mit dem Umfeld 
eine ebenso wichtige Rolle spielt. Das heisst, dass auch das Umfeld in der Schulklasse eine be-
sondere Bedeutung hat. Sonderpädagogische Angebote richten sich deshalb an Kinder mit beson-
deren pädagogischen Bedürfnissen. Pädagogische Bedürfnisse gelten dann als besonders, wenn 
sie im Regelunterricht nicht angemessen erfüllt werden können. 

Fremdsprachige Schülerinnen und Schüler gehören zur Zielgruppe. Ihr Bedürfnis besteht darin 
Deutsch zu lernen und mit der Kultur bekannt zu werden. Auch hochbegabte Schülerinnen und 
Schüler haben besondere Bedürfnisse, wenn auf ihre pädagogischen Bedürfnisse im Regelunter-
richt nicht angemessen eingegangen werden kann. Das wichtigste Angebot für diese Kinder ist die 
integrative Förderung. Die Heilpädagogin trägt zur Individualisierung des Regelunterrichts bei und 
fördert die begabten Kinder zusätzlich individuell oder in kleinen Gruppen, wobei diese Gruppen 
nur für Hochbegabte bestimmt oder gemischt zusammengesetzt sein können. Als weitergehende 
Massnahme im Spezialfall ist bereits jetzt das Überspringen einer Klasse vorgesehen. 

 

Integrative Förderung 

Die integrative Förderung wird nicht als separates ambulantes Förderangebot definiert. Schülerin-
nen und Schüler mit besonderen Bedürfnissen werden so weit wie möglich innerhalb der Klasse  
und innerhalb des Klassenzimmers gefördert. In jedem Schulteam steht dazu mindestens eine 
ausgebildete heilpädagogische Lehrperson zur Verfügung. Diese fördern nicht nur einzelne Schü-
lerinnen und Schüler, sondern unterstützen auch die Regellehrpersonen in sonderpädagogischen 
Fragen. Durch die Zusammenarbeit mit den Klassenlehrpersonen wird die Unterstützung der ein-
zelnen Kinder und Jugendlichen koordiniert und optimiert. In die Zusammenarbeit fliessen sowohl 
die sonderpädagogischen Kenntnisse der Fachperson als auch die Erfahrung der Regelklassen-
lehrperson ein. Dadurch entstehen neue Formen der Zusammenarbeit und die Teamarbeit gewinnt 
an Gewicht. 

Ein Vielzahl von verschiedenen Unterstützungsangeboten, die bis jetzt meist ausserhalb der Re-
gelklasse angeboten wurden, führen oft zu Koordinationsproblemen. Vor allem wenn Kinder meh-
rere Angebote bekommen, erreichen die verschiedenen Angebote deswegen oft nicht die volle 
Wirksamkeit.  

 

Aufgrund dessen werden folgende Angebote aufgehoben bzw. zusammengefasst: 

Bestehende Förderangebote Neues Angebot 

·  Unterricht in der Kleinklasse / Einschulungs-
klasse 

·  (Legasthenietherapie) 

·  (Dyskalkulietherapie) 

·  FLK-Unterricht  

·  Deutsch für Fremdsprachige  

 

·  Hochbegabtenförderung 

·  Integrative Förderung 

heute             

FLK-Unterricht 
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Diese Aufgaben werden in der Regel von einer ausgebildeten heilpädagogischen Lehrperson im 
Rahmen der integrativen Förderung übernommen, wenn auch auf andere Weise (integrativ). Diese 
schulischen Angebote sind unterrichtsnah und setzen eine pädagogische Grundausbildung sowie 
teilweise eine sonderpädagogische Zusatzausbildung (Master) für die Lehrpersonen voraus. 

Durch die dargestellte Prioritätensetzung werden die Mittel konzentrierter und effizienter einge-
setzt. Diese Reorganisation hat im Wesentlichen mit der Umlagerung von Ressourcen zu tun, wo-
bei das Gesamtmass an sonderpädagogischen Massnahmen gleich bleibt. 

 

Neben der integrativen Förderung werden zusätzlich weiterhin folgende Therapien zur Behandlung 
umschriebener Schwierigkeiten angeboten, die eine spezifische Ausbildung voraussetzen: 

·  Logopädie (Regel- und Sonderklassenschulung) 

·  Psychomotorik, Physiotherapie (Med.-therap. Massnahme, Sonderschulung) 

·  Psychotherapie (Med.-therap. Massnahme, Sonderschulung) 

 

Zur Ausübung dieser Therapien werden grundsätzlich die von der Erziehungsdirektorenkonferenz 
geforderten Diplome vorausgesetzt. 

Ausserdem kann in grösseren Gemeinden mit regionaler Zentrumsfunktion eine Kleinklasse ge-
führt werden. Jede Schule kann das sonderpädagogische Angebot innerhalb gewisser Richtlinien 
selber gestalten. Dieses Angebot richtet sich an Kinder, die auf eine überschaubare und gut struk-
turierte Lernumgebung angewiesen sind. Die Zuweisung in eine Kleinklasse ist immer zeitlich be-
grenzt und es wird eine hohe Durchlässigkeit zur Regelschule geschaffen.  

 

Sonderschulen und Kompetenzzentren 

Im Weiteren sollen auch künftig Sonderschulen und Kompetenzzentren geführt werden (für Son-
derschulung vgl. Kanton Solothurn, Heilpädagogisches Konzept 2005). Darauf soll im Rahmen 
dieses Konzepts nicht eingegangen werden. 

 

Tagesstrukturen - ausserfamiliale Bildung und Betre uung 

Nach den Ergebnissen in PISA 2000 wurden Empfehlungen in unterschiedlichen Handlungsfeldern 
formuliert, welche gegen die Schwachstellen im Schweizer Bildungssystem angehen sollen. Eine 
Massnahme, die immer wieder genannt wird, ist der Ausbau der ausserfamilialen Betreuung und 
Bildung bzw. Tagesstrukturen (u. a. Krippen, Tagesfamilien Tagesschulen, Mittagstische, Horte 
und Blockzeiten). Ein wichtiges bildungspolitisches Argument dafür ist, dass mit Hilfe ganztägiger 
Angebote die Kinder in ihren individuellen Stärken und Schwächen besser gefördert werden kön-
nen und damit auch die Chancengleichheit von Kindern aus bildungsfernen Milieus erhöht werden 
kann. Es handelt sich dabei nicht explizit um sonderpädagogische Angebote.  

Forschungsergebnisse aus dem Vorschulbereich zeigen, dass eine Tagesstruktur von hoher Quali-
tät überwiegend positive Effekte auf die Entwicklung der Kinder hat. Die gleiche Wirkung findet 
man auch bei spezifischen Interventionsprogrammen, so genannten After-School-Programmen bei 
Schulkindern in den USA. Es kann vermutet werden, dass diese positiven Wirkungen auch von 
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Tagesstrukturen für jedermann, sprich jedes Kind, zu erwarten sind. Dies insbesondere nach dem 
guten Abschneiden der Länder in PISA, in denen Tagesstrukturen eine Selbstverständlichkeit sind.  

Insgesamt kann davon ausgegangen werden, dass Tagesstrukturen bei Schwierigkeiten in der 
Schule häufig eine präventive Wirkung haben, besonders bei Verhaltensauffälligkeiten. Aber auch 
eine adäquate ausserfamiliale Bildung und Betreuung im Vorschulbereich kann Fehlentwicklungen 
frühzeitig und effizient verhindern. Zudem kann schwieriges Verhalten in der Schule zumindest 
teilweise durch eine adäquate Tagesstruktur aufgefangen werden, so dass Sonderschulungen 
wegen Verhaltensauffälligkeiten vermieden werden können.  

Deshalb sollen im Kanton Solothurn die Tagesstrukturen (Angebote an Plätzen in Krippen, Tages-
familien, Horten und Mittagstischen) ausgebaut werden. Die Aufsichtsfunktion der Angebote für 
Kinder im Kindergarten- und Schulalter obliegen dem Amt für Volksschule und Kindergarten (AVK) 
des Kantons Solothurn. Jede Schulgemeinde soll mittelfristig verpflichtet werden, Tagesstrukturen 
in dem Umfang anzubieten, dass die Nachfrage gedeckt werden kann. Auf Schuljahr 07/08 werden 
im Kanton Solothurn die Blockzeiten eingeführt. Dies ist ein erster Schritt auf dem Weg, mittelfristig 
flächendeckend, freiwillige Tagesschulen im Kanton Solothurn anzubieten. Wichtig bei diesem 
Schritt sind jedoch eine Einführung von Teamteaching-Lektionen in den tieferen Klassenstufen für 
die gezielte Förderung der Kinder und eine gezielte spezifische Weiterbildung der Lehrpersonen. 
Die Verantwortung und die Aufsichtsfunktion obliegen dabei dem Amt für Volksschule und Kinder-
garten (AVK). Zudem stehen Angebote der Schulsozialarbeit und der Familien- und Erziehungsbe-
ratung zur Verfügung. 

 

Die aufgezeigten Angebote aus der Sicht der Regelsc hule 

Bei der aufgezeigten Entwicklung zur Förderung aller Kinder handelt es sich um ein ganzheitliches 
pädagogisches Konzept. Es zeigt deutlich eine verstärkte Verknüpfung zwischen Regelschule und 
sonderpädagogischem Angebot. Im Kern des gesamten Angebots befindet sich somit die Schule in 
der Gemeinde oder im Quartier, welche gestärkt wird, indem sie sonderpädagogische Ressourcen 
erhält. So kann sie möglichst vielen, unterschiedlichen Bildungsbedürfnissen gerecht werden.  

Zum Team einer Schule gehören Klassen- und Fachlehrpersonen und heilpädagogische Lehrper-
sonen. Diese sind für die integrative Förderung zuständig und sorgen für die Koordination des son-
derpädagogischen Angebots in der Schule. Der Schule stehen ambulante Förderangebote, insbe-
sondere Logopädie zur Verfügung. Für spezielle Fragen kann der schulpsychologische Dienst her-
beigezogen werden.  

Der Schule werden die erforderlichen Ressourcen für das ambulante Förderangebot in Form eines 
Pensenpools zur Verfügung gestellt. Sie entscheidet weitgehend selbständig über den Einsatz der 
zur Verfügung stehenden heilpädagogischen Lehrpersonen vor Ort.  

Bei der Sonderschulung liegen die Entscheidungskompetenzen nicht bei der Schule selber. Darauf 
wird im nächsten Kapitel eingehend eingegangen. Wird eine integrative Sonderschulung erforder-
lich, sorgt die Schulleitung in Absprache mit den heilpädagogischen Lehrpersonen der Schule für 
die Organisation der erforderlichen Ressourcen. Externe spezialisierte Lehrpersonen werden nach 
Möglichkeit für die Begleitung und Beratung der eigenen (Fach-) Lehrpersonen eingesetzt. Wird ein 
Kind oder Jugendlicher der Schule in einer Sonderschule platziert, so wird er oder sie weiter admi-
nistrativ in der Schule geführt und diese verpflichtet sich, einen direkten Kontakt aufrechtzuerhal-
ten.  
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Ressourcenzuteilung, Steuerung und Finanzierung 

Ausgehend von der Idee, sich an den Ressourcen der Kinder zu orientieren, werden die bestehen-
den Ressourcen umgelagert und nach dem jeweiligen pädagogischen Bedarf zugewiesen, respek-
tive verteilt. Es werden nicht nur einzelne Kinder gefördert, sondern auch die Regellehrkräfte wer-
den von Fachpersonen der Sonderpädagogik unterstützt, was der ganzen Klasse zugute kommt. 
Der Einsatz der Ressourcen erfolgt wirkungsorientiert, was eine entsprechend ausgerichtete Quali-
tätsentwicklung und -sicherung erfordert. Schliesslich werden die Finanzierungsmechanismen so 
ausgestaltet, dass integrative Schulformen unterstützt und gefördert werden.  

Die Finanzierung sollte kostenneutral erfolgen (vgl. EDK, „Projekt Regelung der interkantonalen 
Zusammenarbeit im Bereich Sonderschulung“ 2005), d.h. die heutigen Gesamtausgaben des Kan-
tons und der Gemeinden für das (sonder-)pädagogische Angebot sollen nach einem zu definieren-
den Schlüssel in Form von Lehrstellen verteilt werden. Zusätzlich finanziell unterstützt werden vom 
Kanton familienergänzende Massnahmen (Tagesstrukturen, soziale Schularbeit). In diesen Finan-
zierungsschlüssel sind alle sonderpädagogischen Massnahmen mit Ausnahme der Sonderschu-
lung (heute noch von der IV unterstützt) einzubeziehen. Im Folgenden wird die Finanzierung der 
ersteren beschrieben: 

Für diese sonderpädagogischen Angebote werden Schulgemeinden oder Schuleinheiten (Schul-
häusern) Pensenpools zugewiesen. Das heisst, jede Schulgemeinde bekommt eine bestimmte 
Anzahl Pensen in Abhängigkeit der Anzahl Schülerinnen und Schüler in der Schule sowie der sozi-
alen Belastung der Gemeinde zugesprochen. Der pädagogische Bedarf kann dann vor Ort - ge-
stützt auf die fachlichen Leistungsvereinbarungen des Kantons mit den Gemeinden - von den un-
mittelbar mit der Bildung betrauten Lehrpersonen, unter Beizug von sonderpädagogisch, psycholo-
gisch oder medizinisch speziell qualifizierten Fachpersonen, direkt und fachlich fundiert, bestimmt 
werden. Mit dem Poolmodell erhalten die beteiligten Lehrkräfte die Möglichkeit, die zur Verfügung 
stehenden Ressourcen aufgrund ihrer Kenntnisse optimal einzusetzen. Die Verantwortung liegt bei 
der Schulleitung. 

Die Grösse des Pensenpools für die einzelnen Angebote wird für eine Schule, wie beschrieben, 
aufgrund der Anzahl Schülerinnen und Schülern und der sozialen Belastung der Gemeinde festge-
legt. In sozial belasteten Gemeinden brauchen die Schülerinnen und Schüler häufiger eine sonder-
pädagogische Unterstützung. Deshalb bekommen sozial belastete Gemeinden höhere Pensen für 
(sonder-)pädagogische Fördermassnahmen. Die soziale Belastung der Gemeinden wird durch 
einen Sozialindex ausgedrückt, der mit einer Mischrechnung aus den Eingangsgrössen Ausländer-
anteil, Arbeitslosenrate, Anteil Personen, die seit fünf Jahren an der gleichen Adresse wohnen und 
Anteil Wohnungen in Einfamilienhäusern berechnet wird (vgl. Anhang, Kanton Zürich). Ein ent-
sprechendes Modell muss natürlich an die Bedürfnisse des Kantons Solothurn angepasst werden. 

 

Als grundlegende Richtgrösse werden dabei folgende Pensenberechnungen für den Kindergarten 
und die Primarschule empfohlen: 

·  In Gemeinden ohne Kleinklasse kommt ein volles IF-Pensum1 auf 5 bis 6 Regelklassen 
oder 100-150 Schülerinnen und Schüler (z.B. Kanton Zürich). 

                                                      

1 Pensum an integrativen Födermassnahmen 
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Auf der Sekundarstufe I sieht die Situation insofern anders aus, dass die Schülerinnen und Schüler 
bereits verschiedenen Leistungsniveaus zugewiesen sind und man deshalb grundsätzlich von ei-
ner adäquateren Förderung ausgehen kann. Schülerinnen und Schüler mit besondern Bedürfnis-
sen sollen aber auch da vorwiegend eine integrative Förderung erhalten. Das heisst, dass die 
Schulgemeinden im Regelfall, genauso wie an der Primarschule, anstelle der Werkklasse bzw. Sek 
K ein integratives Angebot in der Sek B anbieten. Auch Hochbegabte sollen im Rahmen dieser 
integrativen Förderung zusätzlich gefördert werden. Nur in Gemeinden mit einer Zentrumsfunktion 
kann auch eine Sek K geführt werden. 

 

Bei allen (sonder-)pädagogischen Angeboten, die bis anhin beschrieben wurden, werden keine 
zusätzlichen Ressourcen der Gemeinde oder des Kantons ausgelöst, es verändert sich nur die 
Zuteilung der Ressourcen. Bei der Sonderschulung hingehen löst dies auch Ressourcen aus. Von 
entscheidender Bedeutung ist in diesem Moment die massgebende Indikation. Sinnvoll erscheint 
es, dass abgestimmt mit anderen Kantonen ein Instrument entwickelt wird, welches die durch eine 
bestimmte Indikation ausgelösten Ressourcen definiert. Dafür in Frage kommen könnte ein Modell 
in Anlehnung an den Kanton St. Gallen, das Indikationskategorien Ressourcen im Sinne von Pen-
sen zuordnet (vgl. Abgottspon et al., 2004, S. D-32).  

 

Der Vorteil eines solchen Systems ist die Entkoppelung der Indikation für eine Sonderschulung von 
einer Zuweisung zu einer Sonderschule. Es werden durch eine Indikation Sonderschulung be-
stimmte Ressourcen in Form von Pensen zur Verfügung gestellt, die entweder in einer Sonder-
schule oder in integrativer Sonderschulung verwendet werden können. Wichtig ist, dass keine un-
erwünschten Anreize für eine Indikation zur Sonderschulung entstehen. Die Finanzierung muss im 
Zusammenhang mit dem Rückzug der IV geklärt werden (vgl. EDK, „Projekt Regelung der inter-
kantonalen Zusammenarbeit im Bereich Sonderschulung“ 2005). 

 

Zuweisung von Fördermassnahmen 

Grundsätzlich wird in diesem Konzept von einer Ressourcenorientierung am Lernenden ausge-
gangen. Heute werden im Bildungssystem noch weitgehend Defizitdiagnosen ausgestellt. Dieser 
Paradigmenwechsel fordert neue Zuweisungsverfahren und diagnostische Indikatoren. Wichtig ist 
dabei, dass die Beurteilung nicht nur das Kind umfasst, sondern auch seine Umwelt mit in die Ana-
lyse einbezieht, d.h. eine systemische Betrachtungsweise ist gefragt. Neu löst also die Schule 
Ressourcen bzw. Pensen aus und nicht mehr das mit einem Kleinklassen- oder Einführungsklas-
senstatus „etikettierte“ Kind. 

Für die direkte Auslösung des niederschwelligen sonderpädagogischen Angebots ohne die Son-
derschulung sind die Fachpersonen vor Ort, also in der Schule zuständig. Dabei wird von einer 
geleiteten Schule mit Ressourcenverantwortung ausgegangen. Die Zuweisung einzelner Kinder zu 
sonderpädagogischen Massnahmen wird am "runden Tisch" von allen Beteiligten gemeinsam dis-
kutiert (dies gilt auch für die Hochbegabtenförderung). Zu den Beteiligten gehören immer die El-
tern, die Lehrkräfte des Kindes, die sonderpädagogischen Fachleute, die mit dem Kind arbeiten 
oder arbeiten werden und die Schulpsychologin oder der Schulpsychologe. Dabei besteht die Auf-
gabe des schulpsychologischen Dienstes in diesem Fall in der Beratung, Unterstützung und Be-
gleitung der Schulen vor Ort und nicht in einer diagnostischen Abklärung. Der Vorschlag wird der 
Schulleitung vorgelegt und zum Entscheid beantragt. Diagnostische Richtlinien, die noch zu entwi-
ckeln sind, legen fest, wie die Beteiligten bei der Beurteilung des Einzelfalls vorzugehen haben. 



 

 

 
-14-

Der Ausweg aus dem Zielkonflikt, dass einerseits bei einer systemischen Betrachtungsweise und 
der Abkehr von der Defizitorientierung in letzter Konsequenz, die „Etikettierung“ der Kinder ver-
schwinden und andererseits der Rechtsanspruch der Kinder mit besonderen pädagogischen Be-
dürfnissen auf sonderpädagogische Massnahmen gesichert werden muss, besteht in einer Rege-
lung der diagnostischen Beurteilung des Einzelfalls, die sowohl mit Kategorien von individuellen 
Problemen als auch mit dem systemischen Ansatz operiert. Zuerst wird das Kind individuell beur-
teilt. Es wird geprüft, ob es ein Problem oder eine besondere Stärke hat. Dann werden die Einflüs-
se des Umfelds, bzw. die Wechselwirkungen zwischen dem Kind und dem Umfeld analysiert. Auf-
grund dieser umfassenden Beurteilung wird schliesslich die Frage beantwortet, ob ein besonderes 
pädagogisches Bedürfnis vorliegt und wie darauf einzugehen ist. Dieses Beurteilungsschema gilt 
grundsätzlich für alle Fälle, allerdings wird die Beurteilung je nach Situation unterschiedlich diffe-
renziert durchgeführt. In leichten Fällen genügt eine Besprechung am runden Tisch, die diesem 
Schema folgt. In schwierigeren Fällen braucht es zusätzlich eine schulpsychologische Untersu-
chung.  

Am runden Tisch sollten Kinder nicht nur sonderpädagogischen Fördermassnahmen zugewiesen 
werden, sondern für jedes Kind mit besonderen pädagogischen Bedürfnissen ein individueller För-
derplan erstellt werden. Im Förderplan enthalten sind Massnahme(n), Förderziele sowie die für die 
Förderung verantwortlichen Personen.  

Wichtig erscheint eine frühe Identifikation der Probleme und schnelle Intervention im System Schü-
ler/in – Schule – Umfeld durch die beteiligten Personen. Das vorliegende Modell kann allfälligen 
Schulschwierigkeiten schnell und unbürokratisch begegnen, wenn sie auftreten. Das heisst, ein 
runder Tisch soll zu jeder Zeit im Schuljahr möglichst rasch angestrebt werden.  

 

Anders sieht es für eine Zuweisung zur Sonderschulung aus. Ist eine trennscharfe Indikation mög-
lich, besteht ein direkter Zugang zur Sonderschulung. Bei einer unscharfen Indikation hingegen 
werden zunächst Förderangebote im Rahmen der Volksschule genutzt und eine Sonderschulung 
wird erst dann eingeleitet, wenn sich diese Förderangebote als unzureichend erweisen. Während 
der Zugang zu den sonderpädagogischen Angeboten der Regelschule von den beteiligten Fach-
kräften und Lehrpersonen lokal geregelt wird, erfolgt die Zuweisung zur Sonderschulung immer 
aufgrund einer Fachabklärung und durch eine kantonale Instanz. Das heisst in diesem Fall besteht 
die Aufgabe des schulpsychologischen Dienstes in der Bestimmung des Status Sonderschulung, 
welcher entsprechende Ressourcen auslöst. Die Indikation Sonderschulung bedeutet jedoch nicht 
die Zuweisung zu einer Sonderschule. Sonderschulung kann auch im Rahmen der Regelschule 
oder in Zwischenformen wie Teilintegration oder Sonderklassen erfolgen.  

Unabhängig vom Status Sonderschulung können im Zusammenhang mit integrativer Förderung 
individuelle Lernziele vereinbart werden, welche für die Schülerbeurteilung berücksichtigt werden. 
Der schulpsychologische Dienst erstellt aufgrund seiner Abklärungen und unter Berücksichtigung 
der Eltern sowie der beteiligten Lehrpersonen eine entsprechende Empfehlung an die Schulbehör-
de, welche darüber entscheidet.  

Die Instrumente für diese neue Art der Indikation müssen aufbauend auf bereits bestehendem 
Material entwickelt werden. Dabei wird eine möglichst weitgehende Orientierung an ICF (Internati-
onal Classification of Functioning, Disabilities and Health, WHO) und ICD-10 (International Classifi-
cation of Deseases, WHO) angestrebt (vgl. EDK, „Projekt Regelung der interkantonalen Zusam-
menarbeit im Bereich Sonderschulung“ 2005). 
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DIE VORGESCHLAGENEN MASSNAHMEN IM ÜBERBLICK: 

�  Es wird insgesamt von einem Normalisierungsprinzip ausgegangen. 

�  Es wird grundsätzlich von einer integrativen Konzeption ausgegangen. 

�  Es findet eine Umlagerung der Ressourcen für verschiedene Unterstützungsmassnahmen in 
einen Pensenpool für integrative Förderung statt (darin enthalten sind die bisherigen Ange-
bote: Heilpädagogik, (Legasthenietherapie), (Dyskalkulietherapie), FLK-Unterricht, Deutsch 
für Fremdsprachige und Hochbegabtenförderung). 

�  Es wird nur noch eine Therapie mit einer spezifischen Ausbildung der Therapeutinnen und 
Therapeuten angeboten: Logopädie.  

�  (Sonder-)pädagogische Fördermassnahmen und weitere pädagogische Gefässe werden an 
die Gemeinden nach einem Sozialindex, angepasst an die Begebenheiten im Kanton Solo-
thurn, zugewiesen. 

�  Für die direkte Auslösung des sonderpädagogischen Angebots ohne die Sonderschulung 
sind die Fachpersonen vor Ort, also in der Schule zuständig (keine trennscharfe Indikation). 
Die Zuweisung einzelner Kinder zu sonderpädagogischen Massnahmen wird am "runden 
Tisch" von allen Beteiligten diskutiert und von der Schulleitung bewilligt (dies gilt auch für die 
Hochbegabtenförderung). 

�  Entwicklung und Einsatz: Es wird ein Instrument für eine trennscharfe Indikation für die Son-
derschulung (nicht zwingend separierend) entwickelt. 

�  Tagesstrukturen als Präventionsmassnahme werden angestrebt. Es finden in diesem Be-
reich interkantonale Bestrebungen statt. Die Finanzierung muss geregelt werden. 

 

3.2.1.2 Automatische Promotion und Präventions- und Interventionsmassnahmen 

Geringe Wirksamkeit der Klassenwiederholung 

In den Schulen findet man immer noch die verbreitete Meinung vor, dass die Klassenwiederholung 
eine für die Entwicklung von leistungsschwachen Kindern sehr wirksame Massnahme sei. Ergeb-
nisse aus verschiedenen Längsschnittstudien dokumentieren jedoch grösstenteils ein negatives 
Bild der Klassenrepetition (Meisels, Liaw 1993; Reynolds 1992; McCoy, Reynolds 1999; Allal, 
Ntamakiliro 1997; Hauser 1999; Jimerson 2001). Nebst negativen können Peterson u. a. (1987), 
Pierson und Connell (1992), Alexander u.a. (1994) sowie Karweit (1999) zwar auch einzelne positi-
ve Effekte nachweisen, doch sind diese insgesamt nur von kurzer Dauer. Gemäss diesen Untersu-
chungen scheinen Repetierende im Vergleich zu automatisch leistungsschwachen Promovierten 
vor allem im Repetitionsjahr zu profitieren. Ihre Leistungen lassen jedoch im Verlaufe der Zeit wie-
der nach, so dass die ehemaligen Repetierenden leistungsmässig hinter die regulär promovierten 
Kinder zurückfallen.  

Werden die Repetierenden mit den neuen Mitschülerinnen und Mitschülern verglichen (same-
grade), schneiden sie im Repetitionsjahr besser ab. Dieser Vorteil lässt jedoch bis zum Ende des 
Jahres nach. Dies ist aber nicht der Fall im Vergleich zu den ehemaligen Mitschülerinnen und Mit-
schülern (same-age), was vermutlich auf das höhere Alter und auf das erneute Lernen des glei-
chen Inhalts zurückzuführen sein dürfte. Diese Befunde, dass Repetierende nicht besser ab-
schneiden als automatisch Promovierte, wurden auch durch die in der Schweiz durchgeführte Stu-
die von Bless et al. (Bless, Schüpbach, Bonvin 2004; Schüpbach 2004) bestätigt. Es kann jedoch 
aufgrund dieser Studie ausgeschlossen werden, dass die Klassenwiederholung negative Konse-
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quenzen auf den sozialen und emotionalen Bereich hat. Diese dargestellten Ergebnisse bestätigt 
auch die OECD-Studie PISA 2000, in der vorwiegend Länder, die keine Klassenwiederholung mehr 
kennen am besten abschnitten. Im Weiteren muss zudem in Betracht gezogen werden, dass die 
Klassenwiederholung ein wichtiger Faktor ist, der den späteren negativen Verlauf von Schulkarrie-
ren vorhersagen kann (z.B. Zuweisung in die Kleinklasse, erhöhte Zuweisung in Schultypen mit 
geringerem Anspruchsniveau auf der Oberstufe). 

Angefügt werden soll im Weiteren, dass die Entscheidung für eine Klassenwiederholung nicht pri-
mär von den tatsächlichen Schulleistungen abhängt, sondern zu einem wesentlichen Teil von den 
Einschätzungen und Einstellungen der Lehrpersonen.  

 

In der Regel automatische Promotion – keine Klassen wiederholung mehr 

Unter den dargestellten Umständen lässt sich die Klassenrepetition als Fördermassnahme auf der 
Primarschulstufe nicht legitimieren, da diese Massnahme ein zusätzliches Schuljahr für die betrof-
fenen Kinder mit sich bringt, ohne dass man sich einen längerfristigen Erfolg von der Massnahme 
versprechen kann. Nebst den zusätzlichen personalen Kosten sind auch die finanziellen Kosten 
beträchtlich und deren Nutzen, wie die Forschung zeigt, insgesamt zu gering.  

Aus den dargelegten Gründen wird empfohlen, den Einsatz der Massnahme Klassenrepetition auf 
Ausnahmefälle zu reduzieren und mittelfristig ganz abzuschaffen, das heisst im Normalfall findet 
zum Ende des Jahres eine automatische Promotion aller statt. Ausnahmefälle für eine freiwillige 
Repetition können beispielsweise längere Krankheit, Wohnortwechsel oder Fremdsprachigkeit 
sein. Die gleichen Umstände lassen auch eine freiwillige Repetition der letzten Klassenstufe der 
Primarschule zu. Diese Entscheidung für eine Klassenwiederholung im Sinne einer Ausnahme 
bedarf jedoch einer sorgfältigen, individuellen und umfassenden Abklärung am „runden Tisch“.  

Auf der Sekundarstufe I sollen die Jugendlichen weiterhin die Möglichkeit zu einem Wechsel in den 
Schultyp mit nächst höherem Anspruchsniveau der gleichen Klassenstufe und somit zu einer mobi-
len Klassenwiederholung haben. Eine freiwillige Repetition der dritten Klassenstufe (Sekundar-
schule P und E) ist möglich, wenn besondere Gründe vorliegen. 

 

Präventions- und Interventionsmassnahmen 

Die Einführung der automatischen Promotion als Regelfall bedarf jedoch einen Paradigmenwech-
sel in Bezug auf die Förderung und Selektion. Es sollen an dieser Stelle nochmals ausgewählte 
Grundsatzgedanken aufgeführt werden (vgl. Kapitel 3.1), die ein solches Konzept zur Förderung 
und Selektion leiten: 

 

·  Akzeptanz von Heterogenität in der Gesellschaft und Schülerschaft  

·  Schule für alle 

·  Integrative Konzeption der (sonder-)pädagogischen Massnahmen 

 

Im vorhergehenden Kapitel wurde ein auf diesen Leitideen basierendes Konzept (3.3.2 Förderung 
von Kindern [mit besonderen Bedürfnissen] in der Regelschule) dargestellt. Mit einer solchen Um-
lagerung der Ressourcen in Pensenpools und einer Ressourcenorientierung am Lernenden, die 
eine rasche und unbürokratische Zuweisung von den Beteiligten vor Ort vorsieht, können die be-
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troffenen Kinder wirksamer und spezifischer gefördert werden. Eine Klassenwiederholung von Kin-
dern, welche die Lernziele einer Klassenstufe nicht erreicht haben, ist in diesem Modell nicht mehr 
notwendig. Schulschwierigkeiten lösen vielmehr vor Ort kurz nach Auftauchen – und nicht erst 
nach einem halben oder nach einem Jahr - Massnahmen aus, die die Kinder in den Bereichen 
fördern, in denen sie es nötig haben. In einem weiteren Schritt kann ein Kind allenfalls von den 
Lernzielen einer Klassenstufe befreit werden. Es kann jedoch in seiner ursprünglichen Klasse blei-
ben. 

 

 

DIE VORGESCHLAGENEN MASSNAHMEN IM ÜBERBLICK: 

�  Die  Klassenwiederholung auf der Primarschulstufe wird abgeschafft, alle werden automa-
tisch promoviert. 

�  Eine Lernzielbefreiung im Rahmen einer integrativen Förderung in einzelnen Fächern durch 
den Schulpsychologischen Dienst ist möglich. 

�  Auf der Sekundarstufe I besteht weiterhin die Möglichkeit zu einem Wechsel in den Schultyp 
mit nächst höherem Anspruchsniveau  

�  Eine freiwillige Repetition der dritten Klassenstufe (Sekundarschule P und E) ist möglich, 
wenn besondere Gründe vorliegen. 
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3.2.2 Qualitätssicherung und –entwicklung 

3.2.2.1 Selektion bei Schullaufbahnentscheidungen 

Die Aufgabe der Lehrperson besteht einerseits darin, ihre Schülerinnen und Schüler optimal zu 
fördern und andererseits in der Selektion ihrer Schülerinnen und Schüler und somit im Treffen von 
Laufbahnentscheidungen. Um diesen beiden schwierigen Aufgaben gerecht zu werde, postuliert 
Bartnitzky (2004), konsequent zwischen Fördern und Selektionieren zu unterscheiden. Denn die 
beiden Funktionen wirken sich gegensätzlich auf das schulische Lernen aus. Die Förderung zielt 
auf die individuelle Entwicklung, auf Ermutigung und Prozessunterstützung aller Lernenden. Die 
Selektion hingegen orientiert sich am Ergebnis und verkürzt die Beurteilung auf eine scheinbar 
leicht zu vergleichende Note, um gerechte Zuweisungsentscheide zu treffen.  

Verschiedene Studien weisen immer wieder nach, dass die Schule bei allen Laufbahnentscheidun-
gen Schwierigkeiten hat gerade dies zu tun. So scheint beispielsweise nach der Studie von Hae-
berlin, Imdorf und Kronig (2004) eine meritokratische (leistungsgerechte) schulische Selektion beim 
Übertritt in die Sekundarstufe I nur bei denjenigen Schülerinnen und Schülern gegeben zu sein, die 
erheblich vom Durchschnitt abweichen. Für zwei Drittel der Jugendlichen im mittleren Leistungsbe-
reich, die in einer Grauzone liegen, sind leistungsunabhängige Kriterien wie Geschlecht, nationale 
Herkunft oder der soziale Status ausschlaggebend bei der Selektionsentscheidung. Die gleiche 
Schwierigkeit leistungsgerecht zu selektionieren, zeigt sich bei der Promotionsentscheidung bzw. 
bei der Entscheidung zur Klassenwiederholung (Bless, Schüpbach, Bonvin 2004). Führt man vor 
der Entscheidung bei den Kindern unabhängige Leistungstests durch, so stellt man fest, dass bei 
gewissen leistungsschwachen Kindern der Repetitionsentscheid im Nachhinein gefällt wird und bei 
anderen mit vergleichbaren Testresultaten nicht. Auch hier spielen offensichtlich nebst den Leis-
tungen andere Faktoren eine Rolle bei der Selektionsentscheidung.  

 

Einbezug verschiedener Perspektiven der Beurteilung  und Leistungstest als Orientierung 
beim Übertritt 

Bei Selektionsentscheidungen sollen Wissen, Fähigkeiten und Fertigkeiten des Kindes mit den 
Anforderungen der nächsten Schulstufe verglichen und ein prognostischer Entscheid gefällt wer-
den. Um diese Entscheide möglichst seriös treffen zu können, sollen daher unterschiedliche Per-
spektiven miteinbezogen werden. Das heisst, der Entscheid soll unter Einbezug verschiedenster 
Datenquellen und Erfahrungen zustande kommen. 

Für den Übertrittsentscheid sollen die Beurteilung der Sachkompetenz, des Arbeits- und Lernver-
haltens des Lernenden durch die Lehrperson(en), aber auch die Beobachtungen der Eltern und die 
Selbsteinschätzung der Lernenden massgebend sein.  

Ein weiteres Element, das zur Unterstützung der Lehrpersonen bzw. der Lehrbetriebe (Übertritt 
Sek I – Sek II) ergänzend eingeführt werden soll, sind kantonale Leistungsvergleichstests. Diese 
ermöglichen den Lehrpersonen, die eigene Beurteilungspraxis zu überprüfen und allenfalls auf-
grund der Leistungen einer grösseren Vergleichsgruppe anzupassen. Gegen Ende der Schulzeit 
können diese für die Lernenden und die potentiellen Lehrbetriebe eine Unterstützung für die Be-
rufs- bzw. Betriebswahl sein. Die Ergebnisse von Leistungstests sollen die Selektionsentscheide 
auch unterstützen und legitimieren.  
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DIE VORGESCHLAGENEN MASSNAHMEN IM ÜBERBLICK: 

�  Grosse Fehlerquellen bei Selektionen, deshalb Einbezug verschiedener Datenquellen bei 
den Übertrittsentscheiden (Erfahrungsnoten des Beurteilungsberichts der Lehrperson, kan-
tonaler Leistungsvergleichstest, Beurteilung des Lern- und Arbeitsverhalten durch die Lehr-
person, Beobachtungen der Eltern und die Selbsteinschätzung der Lernenden). 

 

 

3.2.2.2 Leistungsvergleiche während der ganzen Schulzeit und im Speziellen bei den 
Übertritten auf die Sekundarstufe I und Sekundarstufe II 

Leistungsmessung und Beurteilung sind seit je her zentrale Themen der Schule. Im Zusammen-
hang mit Qualitätssicherung und -entwicklung im System Schule haben diese jedoch noch an Ak-
tualität und Brisanz gewonnen. So bezeichnet Oelkers (2005) unter anderem interne und externe 
Evaluationen und die Offenlegung der dabei erzeugten Daten sowie die im Anschluss vereinbarten 
Ziele im Blick auf die nächste Etappe der Schulentwicklung als zentrale Elemente für das Quali-
tätsmanagement. Evaluiert werden können jedoch nicht nur die Leistungen der Schüler, sondern 
auch die Kompetenz der Lehrkräfte, die Qualität der Schulen oder aber des ganzen Schulsystems.  

In den nächsten Jahren sollen in der Schweiz im Rahmen des Projektes HarmoS der Schweizeri-
schen Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren (EDK) nationale Bildungsstandards entwi-
ckelt werden. Diese sollen auf einem konkreten Niveau sein, die eine Messung und Überprüfung 
zulassen. Standards sind im Rahmen eines Bildungsmonitorings eine unumgängliche Vorausset-
zung. Nur so kann man Kompetenzen testen, welche die Schule als Zielsetzung verfolgt hat. Die 
Einführung von Bildungsstandards verlangt auch Controlling, also nicht nur inhaltliche Abstimmung. 
Transparente und effiziente Formen der Überprüfung sind Tests. Der Sinn des Testens ist die fort-
laufende Kontrolle der Resultate. Vorgesehen ist, dass voraussichtlich am Ende des 2./6. und 9. 
Schuljahres regelmässig Leistungstests durchgeführt werden sollen. Diese haben nach Moser und 
Tresch (2005) drei Funktionen: 

 

·  Transparenz und Rechenschaft 

Die Ergebnisse der internationalen Schulleistungsvergleiche PISA haben offenbart, dass ein relativ 
hoher Anteil von Schülerinnen und Schülern in der Schweiz am Ende der obligatorischen Schulzeit 
nicht über jene Kompetenzen in Lesen und Mathematik verfügt, die für einen reibungslosen Über-
gang in den Arbeitsmarkt vorausgesetzt werden. Dies führte zu der Forderung nach mehr Transpa-
renz über die Kompetenzen der Schülerinnen und Schüler und insbesondere zum Beschluss der 
EDK, nationale Bildungsstandards zu definieren und deren Errechung zu messen. Dadurch wird 
gegenüber der Öffentlichkeit Rechenschaft über den Erfolg des Bildungssystems abgelegt. Ebenso 
wichtig ist zunehmend die Transparenz der Leistungen der einzelnen Schulen. Immer öfters wird 
diese Information nach aussen gewünscht. Die Leistungsmessung bildet deshalb einen elementa-
ren Bestandteil der Evaluation von professionell geleiteten Schulen. 

 

·  Qualitätssicherung – und -entwicklung 

Die Leistungen der Schülerinnen und Schüler, die sie insbesondere bei einer Leistungsmessung 
erreichen, hängen auch zu einem wichtigen Teil vom Unterricht der Lehrpersonen ab. Für die Si-
cherung und Weiterentwicklung der Schul- und Unterrichtsqualität scheint es deshalb unumgäng-
lich, den Unterricht vermehrt auf seine Wirkung hin zu überprüfen und das Handeln im Unterricht 
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zu reflektieren. Die Teilnahme an einer Leistungsmessung führt für die Lehrpersonen zu einer un-
abhängigen Standortbestimmung ihrer Klasse und liefert dadurch die Grundlage für die Reflexion 
über das eigene Handeln im Unterricht und eine optimale Förderung der Schülerinnen und Schüler. 

 

·  Beurteilung und Selektion 

In der Vergangenheit wurden die Beurteilung der Schülerinnen und Schüler und die damit verbun-
denen Selektionsentscheide in der Fachwelt kontrovers diskutiert. Die Schwierigkeit des Ent-
scheids liegt, wie eine Vielzahl von Studien nachweisen (Haeberlin, Imdorf und Kronig 2004; Bless, 
Schüpbach und Bonvin 2004 u.a.) darin, dass sich die Lehrpersonen beim Entscheid in der Regel 
an der Leistung des Klassenverbands orientieren und gleichzeitig noch leistungsfremde Faktoren 
(u. a. Geschlecht, Nationalität) einfliessen lassen (vgl. Kapitel 3.1). Leistungstests insgesamt er-
möglichen den Lehrpersonen, die eigene Beurteilungspraxis zu überprüfen und auf Grund der Leis-
tungen einer grösseren Vergleichsgruppe allenfalls anzupassen. Zudem können die Ergebnisse 
von Leistungstests Selektionsentscheide unterstützen. Diese sollten jedoch immer unter Einbezug 
verschiedenster Datenquellen und Erfahrungen zustande kommen. Die Leistungsmessungen im 
Zusammenhang mit HarmoS, sollen jedoch nach heutigem Stand nicht diese Funktion haben. Im 
Zentrum soll die Kontrolle des Schulsystems und nicht die Selektion der Lernenden stehen. 

Um die beteiligten Personen bei Selektionsentscheidungen an Schullaufbahnübergängen zu unter-
stützen, wurden jedoch in den letzten Jahren verschiedene Tests wie Stellwerk, Klassencockpit, 
Check 5 (vgl. Anhang) entwickelt, die bereits in verschiedenen Kantonen eingesetzt werden. Diese 
sind noch nicht HarmoS kompatibel. 

 

Vorbehalte gegenüber Leistungstests 

Gegen eine vermehrte externe Leistungsmessung gibt es natürlich auch Vorbehalte. Sämtliche 
Vorbehalte sind zum Teil berechtigt und ernst zu nehmen. Es ist z.B. klar, dass sich nicht alle Din-
ge messen lassen, die von Bedeutung sind. Dies gilt jedoch genau so für Prüfungen, die in der 
Klasse durchgeführt werden. Daher wäre es verfehlt, deswegen von Tests abzusehen. Der Unter-
schied zwischen Tests und Prüfungen besteht darin, dass Tests nach bestimmten Regeln entwi-
ckelt werden und diese der Messtheorie entsprechen müssen. Tests müssen objektiv messen, sie 
sollen genau messen und sie sollen valide messen. 

Laut Moser und Tresch (2005) ist es wichtig, dass für einen wirkungsvollen Umgang mit Leistungs-
tests der Stellenwert der Leistungsmessung richtig eingeschätzt wird sowie die Ergebnisse von den 
Beteiligten verantwortungsvoll genutzt werden.  

Leistungsmessungen führen zu Transparenz über ausgewählte Kompetenzen der Schüler-
innen und Schüler. Die Ergebnisse können als Anlass zur Förderung sowie zur Optimie-
rung des Unterrichts genutzt werden. Sie dienen zudem der Orientierung der Schülerinnen 
und Schüler, der Eltern, der abnehmenden Schulen, der Behörden und der Öffentlichkeit. 
(Moser, Tresch 2005, S. 7) 

Die Schwierigkeit liegt jedoch darin, dass momentan für eine Standortbestimmung noch kaum Leis-
tungstests zur Verfügung stehen, die eine objektive, klassenübergreifende Beurteilung der Leistun-
gen zulassen würden. Im Rahmen des Projektes HarmoS werden Tests erst in ein paar Jahren zu 
erwarten sein, die anschliessend flächendeckend und regelmässig auch im Kanton Solothurn 
durchgeführt werden können. Nach dem heutigen Stand der Diskussion steht noch offen, ob und in 
welcher Form diese Tests auch auf individueller Ebene der Schülerinnen und Schüler ausgewertet 
und eingesetzt werden sollen. 
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(Übergangs-)lösung für den Kanton Solothurn 

Als (Übergangs-)lösung für den Kanton Solothurn sollen zur Unterstützung der Übertrittsentschei-
dung in die Sekundarstufe I und die Sekundarstufe II (Lehre, Gymnasium) jeweils ein kantonaler 
Leistungsvergleichstest durchgeführt werden (6. Schuljahr, 8. Schuljahr). Diese Tests sollen jedoch 
insgesamt die beschriebenen Funktionen in der Schule übernehmen.  

·  Grundlage zur gezielten Förderung der Schülerinnen und Schüler 

·  Weiterentwicklung eines wirkungsvollen Unterrichts 

·  Unterstützung bei Selektionsentscheiden 

·  Verbesserung der Steuerung im Bildungssystem und Erhöhung seiner Wirksamkeit 

 

Da im Zusammenhang mit HarmoS jährliche Leistungsmessungen geplant sind, wahrscheinlich 
aber eher keine Vollerhebung, soll diese interkantonale Lösung abgewartet werden. Es stellt sich 
dann die Frage, ob im Kanton Solothurn in regelmässigen Abständen allenfalls zusätzliche Leis-
tungsvergleichstests durchgeführt werden sollen. 

 

Externe Evaluation der Leistungen 

Wichtig scheint, dass die Leistungstests als externer Auftrag vergeben werden und von sozialwis-
senschaftlichen Fachpersonen im Bereich der Leistungsmessung konzipiert werden. Damit Leis-
tungstests für Lehrpersonen zu handlungsrelevanten Informationen führen, müssen sie einen Be-
zug zu Lehrplan, Lehrmitteln und Unterricht haben. In einem ersten Schritt wird deshalb festgelegt, 
welche Leistungen geprüft und wie die Leistungen beurteilt werden. Bei der Entwicklung eines 
Leistungstests werden mit Vorteil erfahrene Lehrpersonen sowie Fachdidaktikerinnen und Fachdi-
daktiker miteinbezogen. Die Analyse der durchgeführten Tests wird wiederum sozialwissenschaftli-
chen Fachpersonen überlassen. 

 

 

DIE VORGESCHLAGENEN MASSNAHMEN IM ÜBERBLICK: 

�  Im 6. und im 8. Schuljahr sollen im Kanton Solothurn kantonale Leistungsvergleichstests 
durchgeführt werden. 

�  Auf eine jährliche Leistungsmessung wird momentan verzichtet, da im Zusammenhang mit 
HarmoS eine interkantonale Leistungsmessung vorgesehen ist.  

�  Diese jährlichen Leistungsmessungen (6. und 8. Schuljahr)im Kanton Solothurn und deren 
Auswertung werden an ein externes Kompetenzzentrum vergeben.  
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3.2.2.2.1 Übertritt von der Primarschule in die Sek undarstufe I 

Kantonales Übertrittsverfahren 

Alle Schulen des Kantons Solothurns wenden das gleiche Übertrittsverfahren für die Aufnahme auf 
die Sekundarstufe I an. Der Schullaufbahnentscheid wird von der abgebenden Primarschule be-
gleitet. 

 

Zuweisungskriterien 

Massgebend für die Zuweisung des Lernenden zu einem Schultyp der Sekundarstufe I ist die Ein-
schätzung der mutmasslichen Entwicklung, also eine prognostische Beurteilung. 

Diese basiert auf 

·  der Beurteilung des Arbeits- und Lernverhaltens in allen Fächern und der Beurteilung der 
Sachkompetenz in den Fächern Deutsche Sprache, Mathematik und Sachunterricht, fest-
gehalten im Beurteilungsbericht; massgebend sind insbesondere die Leistungen und das 
Verhalten im 6. Schuljahr. Als Orientierung und Unterstützung der Leistungsprognosen 
der Lehrpersonen dienen verbindlich die anfangs 2. Semester durchzuführenden kanto-
nalen Leistungsvergleichstests 

·  den Beobachtungen der Eltern und 

·  der Selbsteinschätzung der Schülerin oder des Schülers. 

Zuweisungskriterien im Detail 

Sachkompetenz 

Sachkompetenz wird überwiegend aufgrund der Leistungen im 6. Schuljahr in den Fächern Deut-
sche Sprache, Mathematik und Sachunterricht beurteilt. Als objektive, klassenübergreifende Beur-
teilung im Kanton Solothurn soll jeweils anfangs 2. Semester des 6. Schuljahres ein Leistungsver-
gleichstest durchgeführt werden. Dieser wird von einem externen Kompetenzzentrum konzipiert 
und ausgewertet. Der Test beim Übertritt von der Primarschule in die Sekundarstufe I kann ver-
gleichbar mit dem im Kanton Aargau erfolgreich durchgeführten Test Check 5 sein. Die Resultate 
dieses Tests geben der Lehrperson die Möglichkeit, die eigene Einschätzung eines Kindes zu ü-
berprüfen und allenfalls anzupassen. Der Test ist jedoch nicht als solches ein Kriterium. 

Arbeits- und Lernverhalten in allen Fächern 

Das Arbeits- und Lernverhalten wird, nebst dem Sozialverhalten, das jedoch nicht selektionswirk-
sam ist, in einem Beurteilungsbericht jährlich beurteilt (vgl. Kapitel 3.1). Auf der Grundlage dieses 
Berichts soll Arbeits- und Lernverhalten in die prognostische Einschätzung der Lehrperson einflies-
sen. 

Beobachtungen der Eltern 

Die Eltern haben die Möglichkeit, ihre Beobachtungen und Feststellungen kund zu tun. 
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Selbsteinschätzung der Schülerin oder des Schülers 

Die Schülerinnen und Schüler dokumentieren ihren Lernprozess und ihre Selbstbeurteilung mit 
Unterstützung der Lehrpersonen während des ganzen Jahres in einem Portfolio. Dieses beinhaltet 

·  schulische Arbeitsprodukte, die den Lernprozess dokumentieren 

·  ausserschulische Lerndokumente 

·  Feedbacks von Mitschülerinnen und Mitschülern, Lehrpersonen und Eltern 

·  Persönliche Lernreflexion 

Dieses Portfolio soll von den Schülerinnen und Schülern zur Unterstützung der Selbstbeurteilung, 
zu Förder- und Beurteilungsgesprächen und zur Schullaufbahnplanung genutzt werden (Theiler et 
al. 2005). Im Weiteren wird ein Dokument zur Selbstbeurteilung geschaffen. 

Übertrittsgespräche 

In einem ersten Gespräch Ende des 5. Schuljahres (jährliches obligatorisches Beurteilungsge-
spräch des 5. Schuljahres) werden die Eltern und die Schülerin bzw. der Schüler über das Über-
trittsverfahren informiert und es findet eine erste Diskussion aller Beteiligter (Lehrpersonen, Kind, 
Eltern) über die Zuweisung statt.  

Das Ziel des jährlichen Förder- und Beurteilungsgespräches im 6. Schuljahr im Verlaufe des Mär-
zes ist es, nach den genannten Kriterien zu einem gemeinsamen Zuweisungsantrag zu gelangen, 
der an die Schulleitung eingereicht und zum Entscheid vorgelegt wird. 

Anmeldung 

Die Lehrperson meldet die Schülerinnen und Schüler für die beantragte Schulstufe an.  

Probezeit 

Das erste Quartal der 7. Klasse gilt als Probezeit für alle Schülerinnen und Schüler aller Sekundar-
schultypen. Die Aufnahme in alle Typen der Sekundarschule mit Ausnahme des Typs B erfolgt 
provisorisch.  

Die Schulleitung kann im Einverständnis mit der Klassenlehrperson, den Eltern, des Kindes und 
der zuständigen Schulkommission Schülerinnen und Schüler im ersten Quartal zur Umteilung in 
einen anderen Typ empfehlen. Nach Ablauf der Probezeit werden die Jugendlichen nach Erfüllung 
der Promotionsbedingungen definitiv aufgenommen. Schülerinnen und Schüler, die die Promoti-
onsbedingungen des Sekundartypus nicht erfüllen, treten in den nächst tieferen Typ ein (P� E; 
E� B). 

Durchlässigkeit zwischen den einzelnen Typen der Se kundarschule 

Schülerinnen und Schüler der Sekundarschule E können nach dem ersten und zweiten Jahr mit 
Wiederholung des entsprechenden Schuljahres in die Sekundarschule P übertreten. Das gleiche 
gilt auch für Schülerinnen und Schüler von der Sekundarschule B, die in die Sekundarschule E 
übertreten wollen. Für die Aufnahme im höheren Typus müssen die definierten Lernziele in den 
Promotionsfächern bei weitem übertroffen, und es müssen deutlich mehr als die festgelegten 
Grundanforderungen erfüllt werden (5.5). 
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3.2.2.2.2 Übertritt von der Sekundarstufe I in die Sekundarstufe II 

 

A) Abschluss der Volksschule 

Wir leben in einer Welt, in der sich die Rahmenbedingungen schnell und ständig ändern. Auch die 
Schule bewegt sich. Die Volksschule bildet junge Menschen aus, mit dem Ziel, diese soweit zu 
fördern, dass diese einen Ausbildungsplatz in der Wirtschaft bekommen, oder Anschluss an eine 
weiterführende Schule finden. Heute verlassen sich jedoch sowohl die Wirtschaft als auch weiter-
führende Schulen nicht ganz auf die Leistungsausweise der Volksschule. Oftmals werden die Ju-
gendlichen vor einer Aufnahme selber getestet. Eine Entwicklung in diesem Bereich zeigt sich, in 
dem ein grosser Teil der Unternehmen begonnen hat, bei der Lehrlingsauswahl Eignungstests 
einzusetzen (z.B. Multicheck, Basischeck), um ein objektiveres Bild über die Kompetenzen der 
Schülerinnen und Schüler erhalten zu können. Auf der andern Seite stehen Schülerinnen und 
Schüler, die teilweise nicht mehr motiviert sind, weiteres Wissen auf Vorrat zu verarbeiten und das 
Ende der Volksschule herbeisehnen.  

Aktuelle Entwicklung 

Geplant ist, dass im Rahmen des Projektes HarmoS der EDK auf das Ende der Schulzeit gewisse 
Standards für die Kulturtechniken „Lesen, Schreiben und Rechnen“ definiert und überprüft werden 
sollen, mit dem Ziel, das Vertrauen der Öffentlichkeit in die Volksschule zu stärken.  

Nebst der Systemkontrolle, die damit angestrebt werden soll (voraussichtlich mit Tests am Ende 
des 2./6. und 9. Schuljahres), erscheint es jedoch wichtig, dass vor Abschluss der Volksschulzeit 
(z.B. im 2. Semester, 8. Schuljahr) eine Leistungsüberprüfung bei den Jugendlichen durchgeführt 
wird. Ein Instrument, das bereits von mehreren Kantonen genutzt wird oder in Kürze genutzt wer-
den soll, ist das Stellwerk (http://www.stellwerk-check.ch) vom Kantonalen Lehrmittelverlag St. 
Gallen. Auf dieser Grundlage sollen die Schülerinnen und Schüler im Anschluss noch gezielter 
gefördert werden können bis zum Ende der Volksschulzeit. D.h. es können die für eine Schul- oder 
Berufslaufbahn erforderlichen Profile gezielt angestrebt werden. Dies ist der förderorientierte As-
pekt.  

Förder- und Selektionszweck 

Mit Leistungstests, welche die Kompetenzen der Schülerinnen und Schüler abbilden, soll von Sei-
ten der Volksschule dem Bedürfnis der Abnehmer auf der Sekundarstufe II entgegengekommen 
werden. Die durch den Test definierten Leistungsprofile im kognitiven Bereich können die Fähigkei-
ten der zukünftigen Auszubildenden aufzeigen. Dabei handelt es sich um den selektiven Aspekt. 
Diese Informationen können für die Berufswahl bzw. Lehrstellenwahl auf Seiten der Jugendlichen 
oder für die Auswahl der künftigen Auszubildenden auf Seiten der Lehrbetriebe nutzbar gemacht 
werden. Im Weiteren können diese Testergebnisse eine Aufnahmeprüfung in die Kantonsschule 
ersetzen (Flyer Stellwerk im Anhang).  

Weiterer Schritt: Abschlusszertifikat 

Ein Schritt weiter wird im Kanton Aargau bereits gegangen. Dort wird im Moment ein so genanntes 
Abschlusszertifikat erprobt. Dieses setzt sich aus dem Ergebnis des Leistungstests gegen Ende 
des 8. Schuljahrs, den Noten der beiden Zeugnisse des 9. Schuljahrs (1. und 2. Semester) und der 
Bewertung einer Projektarbeit am Ende des 9. Schuljahrs zusammen. 
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Mit dem Abschlusszertifikat sollen mehrere zentrale Bedürfnisse abgedeckt werden können (BKS 
2005a, 2ff.).  

 Es dient  

- der offiziellen Zertifizierung der Leistung am Ende der obligatorischen Schulzeit,  

- der umfassenden Standortbestimmung und Förderung der einzelnen Schülerin/des einzelnen 
Schülers, 

- der Standortbestimmung der Klasse (Schule) und der Unterrichts- und Schulentwicklung, 

- der Information aller Abnehmenden der Berufsbildung und Mittelschule,  

- der Aufrechterhaltung der Lernmotivation im 9. Schuljahr, 

- der Verbesserung der Durchlässigkeit zwischen Oberstufentypen, 

- ab einem bestimmten Ergebnis als Beleg dafür, dass eine Schülerin/ein Schüler fähig ist für den 
Eintritt in eine weiterführende Schule. 

 

Im Rahmen dieses so genannten Abschlusszertifikats wird im Kanton Aargau beabsichtigt, den 
computerunterstützten Leistungstest Stellwerk (drei Testniveaus) einzusetzen, dieser wird in An-
lehnung an den Leistungstest im 5. Schuljahr als Check 8 bezeichnet.  

Sein Einsatz im Rahmen des Abschlusszertifikats bringt mehrere Vorteile mit sich (BKS 2005b):  

- Die Anforderungen sind auf verschiedene Lehrpläne und Lehrmittel der Deutschschweiz abge-

stützt. Es wird gewährleistet, dass die Anforderungen nicht im Widerspruch zum Aargauer Lehr-

plan stehen. Teile des Leistungstests, die nicht dem Aargauer Lehrplan entsprechen, würden 

beim Einsatz im Aargau aus dem Test herausgenommen.  

- Der Leistungstest beinhaltet Aufgaben auf drei Niveaus, die das gesamte Leistungsspektrum auf 

der Oberstufe abdecken. Deshalb kann der Test bei allen drei Aargauer Oberstufentypen Real-

schule, Sekundarschule und Bezirksschule eingesetzt werden. Das Potenzial der Schülerinnen 

und Schüler kann differenziert festgestellt werden.  

- Die Testbereiche können vom Kanton Aargau zusammengestellt werden. In der 1. Phase sind 

Deutsch, Mathematik und Fremdsprachen (Englisch, Französisch) als Testbereiche vorgesehen. 

Die Lernenden werden in derjenigen Fremdsprache bzw. denjenigen Fremdsprachen getestet, die 

sie belegt haben. Für die 2. Phase wird erwogen, den Testbereich Natur und Technik hinzuzu-

nehmen.  

- In der 1. Phase gibt es nur schriftliche Testteile. Alle schriftlichen Testteile zusammen beanspru-

chen rund 7,5 Stunden, die in den Monaten Mai und Juni über sechs Wochen verteilt werden 

können. In der 2. Phase gibt es schriftliche und mündliche Testteile.  

- Die Auswertung der webbasierten, schriftlichen Testteile erfolgt durch das Computersystem. Da-

durch wird der Aufwand an den Schulen klein gehalten. Auch ist die Unabhängigkeit gewähr-

leistet. Die Testergebnisse jeder Schülerin / jedes Schülers werden in Form eines individuellen 

Leistungsprofils an die Lehrperson zurückgemeldet.  

 

Ein wichtiges Argument für die Einführung nicht nur einer Leistungsmessung im 8. Schuljahr, son-
dern auch eines zusätzlichen Abschlusszertifikates am Ende der Schulzeit, ist die Aufrechterhal-
tung der Motivation der Schülerinnen und Schüler bis ans Ende der Schulzeit. Oftmals ist die feh-
lende Motivation ein Problem, nachdem die Berufswahl bzw. die Lehrstellenbesetzung abge-
schlossen ist. 
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Künftiges Vorgehen im Kanton Solothurn 

Für den Kanton Solothurn soll aufgrund der beschriebenen Vorteile im Verlaufe des 8. Schuljahres 
ein Leistungstest eingesetzt werden. Dieser soll zu Förder- und Selektionszwecken (Übertritt in die 
Berufswelt und in die Kantonsschule) eingesetzt werden. Dazu soll der Einsatz des Instruments 
Stellwerk 8 vom Lehrmittelverlag St. Gallen abgeklärt werden. Dieser wird von mehreren Kantonen 
bereits erprobt und erste Überlegungen bestehen, diesen Test künftig HarmoS-tauglich zu gestal-
ten. Im Weiteren wird im Sinne der Qualitätsentwicklung und -sicherung ein Abschlussdiplom ent-
wickelt, das den erfolgreichen Abschluss der Volksschulzeit nachweist. 

 

 

B) Bessere Berufswahl/Lehrstellenwahl durch die Jug endlichen – Auswahl durch die 
Lehrbetriebe 

Nachweisen der Kompetenzen durch Leistungstests 

Dieses Vorgehen soll von Seiten der abgebenden Institution, der Volksschule, eine Massnahme 
zur adäquateren Auswahl des passenden Berufes bzw. des Auszubildenden oder der Auszubil-
denden durch den Lehrbetrieb sein, werden doch im Kanton Solothurn sehr viele Lehrverhältnisse 
vor Abschluss der Lehre aufgelöst. Mit einem Leistungstest und dem Leistungsprofil ist es den 
Jugendlichen möglich, einen auf ihr Profil zutreffenden Beruf ins Auge zu fassen (vgl. Stellwerk, 
http://www.stellwerk-check.ch). Die Lehrbetriebe andererseits können sich ein besseres Bild über 
den Leistungsstand eines potentiellen Auszubildenden bzw. einer Auszubildenden machen. 

Beurteilung der Selbst- Sozial- und Sachkompetenz 

Eine weitere Massnahme der Volksschule, die eine angepasste Auswahl der Auszubildenden er-
möglicht, ist, wie in diesem Konzept dargestellt, die gleichwertige Förderung und Selektion der 
Selbst-, Sozial- und Sachkompetenz während der ganzen Volksschulzeit. Die Rückmeldung an 
Lehrende und Eltern soll deshalb von der 1. Klasse her kombiniert - Noten und Wortbericht - erfol-
gen. Über die ganze Volksschulzeit hinweg soll eine einheitliche und ganzheitliche Beurteilungs-
form im Kanton Solothurn eingeführt werden (vgl. Kapitel 3.2.2.3). Somit stehen den Abnehmern 
aus der Wirtschaft nebst der Beurteilung der schulischen Sachkompetenz auch Beurteilungen in 
Sozial- und Selbstkompetenz zur Verfügung. 

Weitere Massnahmen auf Seiten der Lehrbetriebe 

Die häufigen Lehrabbrüche oder Versagen bei der Lehrabschlussprüfung können jedoch nicht al-
lein anhand der verbesserten Rückmeldung der Volksschule am Ende der Schulzeit minimiert wer-
den. Für das beschriebene Versagen sind - nebst der ungenügenden Leistungen in der Berufs-
schule – auch weitere Faktoren wie Ausbildungsbedingungen im Lehrbetrieb, zwischenmenschli-
che Schwierigkeiten im Lehrbetrieb, falsche Berufswahl, mangelnde Motivation und insgesamt 
Entwicklungssymptome der Pubertät u. a. verantwortlich. 

 

- Als wichtig für eine gute Auswahl erweist sich sowohl für die Jugendlichen als auch für die 
Lehrbetriebe die Schnupperlehre. Diese soll noch mehr propagiert werden. Vor allem bei 
KMU ist dies meist das wichtigste Selektionsverfahren bei der Auswahl der Auszubildenden. 
Gerade weil dieser Schnupperlehre so viel Gewicht beigemessen wird, sollte sie vom Lehr-
betrieb sehr gut organisiert werden. Vorgeschlagen wird deshalb, dass die Lehrmeisterinnen 
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und Lehrmeister in diesem Bereich noch spezifischer weitergebildet werden, insbesondere 
mit einem Fokus auf das Selektionsverfahren der Auszubildenden. 

 

- Von Fachpersonen wird vorgeschlagen mehr Brückenangebote zu schaffen, bei denen sich 
die künftigen Auszubildenden informieren und sie auch potentiellen Lehrmeisterinnen und 
Lehrmeistern begegnen können. Denn als sehr wichtig erweist sich das Beziehungsnetz bei 
der Lehrstellensuche (Haberlin, Imdorf, Kronig 2004).  

 

- Um sich in einem neuen Umfeld besser einleben und sozialisieren zu können, werden be-
reits in verschiedenen Berufsfeldern Mentoring-Programme für verschiedene Personengrup-
pen angeboten. So propagieren beispielsweise Haberlin, Imdorf und Kronig (2004), dass 
insbesondere benachteiligte Jugendliche von der Schule in die Berufsbildung begleitet und 
unterstützt werden sollten. Die Begleiter, die so genannten Mentoren, sollen Personen mit 
lehrstellenbezogenen Beziehungsressourcen sein. Sie unterstützen die Jugendlichen bei der 
Organisation der Schnupperlehre und bei der Vorbereitung. Oder aber die Mentorinnen und 
Mentoren unterstützen die Jugendlichen in der Einstiegsphase in die Lehre. 

 

- Insgesamt ist das Angebot der Lehrstellen in der Wirtschaft immer noch zu gering und muss 
aufgestockt werden. So kann zum einen für die Jugendlichen besser gewährleistet sein, ei-
nen Wunschberuf erlernen zu können und zum anderen wird es wohl unumgänglich sein, 
dass es immer zu Lehrabbrüchen und neuen Vertragsabschlüssen bei anderen Lehrbetrie-
ben kommen wird. Nebst der ganz neuen Situation in einem Lehrbetrieb, in der sich die Ju-
gendlichen sozialisieren müssen, befinden sie sich auch in einer Lebensphase (Adoleszenz, 
Pubertät), die oftmals mit einem grossen Umbruch verbunden ist. Diese persönlichen Verän-
derungen sind oft bei Vertragsabschluss noch nicht vorherzusehen.  

 

 

DIE VORGESCHLAGENEN MASSNAHMEN IM ÜBERBLICK: 

Übertritt in die Sekundarstufe I: 

�  Alle Schulen des Kantons Solothurns wenden das gleiche Übertrittsverfahren für die Auf-
nahme auf die Sekundarstufe I an. Der Schullaufbahnentscheid wird von der abgebenden 
Primarschule organisiert. 

�  Massgebend für die Zuweisung des Lernenden zu einem Schultyp der Sekundarstufe I ist 
die Einschätzung der mutmasslichen Entwicklung (Beurteilung des Arbeits- und Lernverhal-
tens in allen Fächern, die Beurteilung der Sachkompetenz in den Fächern Deutsche Spra-
che, Mathematik und Sachunterricht) festgehalten im Beurteilungsbericht. Als Orientierung 
und Unterstützung der Leistungsprognosen der Lehrpersonen dienen verbindlich die an-
fangs 2. Semester durchzuführenden kantonalen Leistungsvergleichstests. Im Weiteren 
fliessen die Beobachtungen der Eltern und die Selbsteinschätzung der Schülerin oder des 
Schülers ein. 

�  Im Rahmen des Übertrittes finden verschiedene Gespräche statt: In einem ersten Gespräch 
Ende des 5. Schuljahres (im Rahmen des jährlichen Beurteilungsgesprächs) werden die El-
tern und die Schülerin bzw. der Schüler über das Übertrittsverfahren informiert. Im Verlaufe 
des 1. Semesters findet eine erste Diskussion aller Beteiligter (Lehrpersonen, Kind, Eltern) 
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über die Zuweisung statt (zusätzliches Übertrittsgespräch). Das Ziel des jährlichen Förder- 
und Beurteilungsgespräches im Verlaufe des Märzes ist es, nach den genannten Kriterien zu 
einem gemeinsamen Zuweisungsantrag zu gelangen, der an die Schulleitung eingereicht 
und zum Entscheid vorgelegt wird. 

 

Übertritt in die Sekundarstufe II: 

�  Für den Kanton Solothurn wird im Verlaufe des 8. Schuljahres ein Leistungstest eingesetzt. 
Dieser soll zu Förder- und Selektionszwecken (Übertritt in die Berufswelt und in die Kan-
tonsschule) eingesetzt werden. Dazu soll der Einsatz des Instruments Stellwerk 8 vom 
Lehrmittelverlag St. Gallen abgeklärt werden. Im Weiteren wird im Sinne der Qualitätsent-
wicklung und -sicherung ein Abschlussdiplom entwickelt, das den erfolgreichen Abschluss 
einer Schülerin oder eines Schülers der Volksschulzeit nachweist. 

�  Die häufiges Lehrabbrüche oder Versagen bei der Lehrabschlussprüfung können jedoch 
nicht allein anhand der verbesserten Rückmeldung der Volksschule am Ende der Schulzeit 
minimiert werden.  

�  Weiterbildung der Lehrmeisterinnen und Lehrmeister in den Lehrbetrieben mit einem Fokus 
auf eine adäquate Durchführung einer Schnupperlehre und das Selektionsverfahren der 
Auszubildenden  

o Schaffung von Brückenangeboten (Schule- Wirtschaft) für die Jugendlichen  

o Schaffung Mentoring-Angebote für die Jugendlichen vor und am Anfang der Lehre  

o Einrichtung von mehr Lehrstellen  

 

 

3.2.2.3 Förderung und Beurteilung der Sachkompetenz sowie des Arbeits-, Lern- und 
Sozialverhaltens: Rückmeldungen in einem Beurteilungsbericht 

Ganzheitliches Fördern und Beurteilen der Sach-, Se lbst- und Sozialkompetenz 

Seit Jahren findet man in den Schweizer Lehrplänen den Hinweis, dass in der Schule Sach-, 
Selbst- und Sozialkompetenz gefördert werden soll. Es werden Schlüsselqualifikationen wie Team-
fähigkeit, Selbständigkeit, Lernkompetenz, Toleranz und Konfliktfähigkeit angestrebt. Roos (2001) 
bezieht sich auf Roth (1971) und Aregger (1997), welche unter dem Begriff der Mündigkeit, Kom-
petenz in dreifachem Sinne als Selbst-, Sozial- und Sachkompetenz verstehen. Dieses Verständnis 
von Kompetenz unterstützt eine ganzheitliche Bildung in der Schule. Nach Roos (2001) findet man 
eine Vielzahl von Voten in diese Richtung. So z.B. Fend (1998, 259ff.), der sich wie folgt äussert 
über die Gewichtung der schulischen Kenntnisse: 

 

Eine gewisse Unsicherheit ist insofern geblieben, als nicht entschieden scheint, ob die 
Schule in erster Linie eine Instanz der Bildung, der Inhaltsvermittlung, der Aufklärung der 
kognitiven Schulung und des fachlichen Lernens ist oder ob sie eher als Ort der Persön-
lichkeitsbildung, der Förderung sozialer und personaler Kompetenzen, anzusehen ist. Auf 
einem allgemeinen Niveau ist dieser Streit leicht zu entscheiden: die Schule ist auf die 
bestmögliche ganzheitliche Entwicklung des heranwachsenden Menschen auszurichten, 
wobei ihre Stärke vor allem in der inhaltlichen Vermittlung kultureller Traditionen und Fer-
tigkeiten sowie in der Schulung von Disziplin und Ausdauer liegt, daraus resultieren, wenn 
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alles gut geht, personale Stärken und soziale Haltungen, die zur persönlichen Lebensge-
staltung befähigen und zur aktiven Weiterentwicklung des Gemeinwesens beitragen. Mei-
ne Einschätzung der relativen Stärken der Schule hat immer auf beide Möglichkeiten der 
Schule Bezug genommen. Die Orientierung an Wissen und Aufklärung, intellektuellen 
Kompetenzen ist tatsächlich ihr Königsweg, den sie aber unterschiedlich gut beschreiten 
kann. Diese Bildungsaufgabe sollte in einem grösseren Kontext der ganzheitlichen Ent-
wicklung des jungen Menschen stehen. 

 

Roos (2001) zieht insgesamt das Fazit, dass die Schule den Auftrag hat, eine ganzheitliche Ent-
wicklung der Schülerinnen und Schüler zu unterstützen. Das Ziel ist dabei einerseits, die jungen 
Menschen zu einer persönlichen Lebensgestaltung zu befähigen und andererseits diese soweit zu 
führen, dass sie einen Beitrag zum Gemeinwesen gestalten können. Somit sollen die eigentlichen 
Erziehungsziele (Handlungskompetenz, Autonomie, mündiger Mensch) angestrebt werden. 

Auch in einer wettbewerbsorientierten Wirtschaft findet man immer stärker den Ruf nach Arbeit-
nehmerinnen und Arbeitnehmern, die nebst Kenntnissen in einem bestimmten Fachbereich so 
genannte Soft-Skills mitbringen.  

Um nebst der Sachkompetenz den weiteren Kompetenzen gerecht zu werden, was ganz klar eine 
Forderung der heutigen Gesellschaft ist, sollen diese im Sinne einer ganzheitlichen Förderung und 
Beurteilung in den drei Kompetenzen statt finden. Die Beurteilung der Erfüllung der Lernziele in 
allen Bereichen soll in regelmässigen Beurteilungsberichten Eingang in die Schulen des Kantons 
Solothurn finden. Dies ist beispielsweise in den Kantonen Bern und Luzern der Fall (vgl. Anhang 
Kanton Luzern 1./2. Klasse). Im Weiteren sollen die Soft-Skills auch als Kriterien für Laufbahnent-
scheide miteinbezogen werden.  

Förderkreis; förderorientierte Beurteilung im Unter richt 

Für ein optimales Lernen im Schulunterricht ist es nicht ausreichend, wenn eine Schülerin oder ein 
Schüler (eine einmalige) Beurteilung am Ende eines Lernprozesses über die Annäherung bzw. die 
verbleibende Distanz zu diesem Lernziel erhält. Zentral für den (weiteren) Lernprozess sind vier 
Phasen des Beurteilungsprozesses, welche auf die optimale Förderung des Kindes ausgerichtet 
sind (Mayer 1996):  

- Lernziele festlegen: Die Lehrperson legt die Lernziele fest, stellt Beobachtungskriterien 
dafür auf und teilt diese den Schülerinnen und Schülern mit. 

- Beobachten: Die Lehrperson beobachtet spontan und gezielt die Lernprozesse und die 
individuellen Lernwege (Beurteilung von Produkten und Lernkontrollen). 

- Interpretation: Die Beobachtungen werden bezüglich der Lernziele interpretiert. Es wer-
den Lernfortschritte und -defizite festgestellt (�  formative Beurteilung). 

- Fördern: Die Lehrperson zieht daraus Schlüsse, diagnostiziert und verändert die Lern-
bedingungen, indem der Schwierigkeitsgrad angepasst wird, oder sie verändert die 
Lernziele. Die Lehrperson trifft allenfalls mit Schülerinnen und Schülern mit Schul-
schwierigkeiten individuelle Fördervereinbarungen. 

Dieses Vorgehen fordert von den Lehrpersonen eine erhöhte Förderkompetenz, liefert aber dem 
Kind detaillierte Informationen über sein Lernen, was hilft, Schwierigkeiten zu vermeiden und allen-
falls gezielt damit umzugehen (NCREL, Auszug aus dem Internet 1999; Vögeli-Mantovani 1999; 
Oggenfuss et al. 1997). Im Weiteren sollen die Kinder in kindgerechte Formen der Metakognition 
eingeführt werden, indem ihnen die Lernziele bekannt gemacht werden und ihr Lernen und mögli-
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che Lernstrategien reflektiert werden. Nur so werden sie mit der Zeit Experte über das eigene Ler-
nen werden. 

Die Aufgabe der Lehrperson besteht jedoch nicht nur im Fördern, sondern auch in der Selektion 
und insbesondere in der Beratung der Eltern und des Kindes bezüglich der Laufbahnentscheidung. 
Dazu werden nebst einer formativen Beurteilung (vgl. Förderkreis) auch eine summative bzw. dia-
gnostische Beurteilung und deren Rückmeldung entscheidend. 

Bezugsnormen der Beurteilung 

Wie beim Förderkreis beschrieben, sind die Lernziele die Grundlage der Förderung und in der Fol-
ge der Beurteilung. Diese beziehen sich für die Sachkompetenz auf die Grobziele im Solothurner 
Lehrplan und werden von den Lehrpersonen konkretisiert. Das heisst die Lernziele werden für die 
Klasse bzw. für die einzelnen Kinder abgeleitet. Für das Lern- und Arbeitsverhalten sowie das So-
zialverhalten werden neu kantonal Bereiche festgelegt. Diese Lernziele und Bereiche der Soft-
Skills werden jeweils anfangs Schuljahr den Eltern schriftlich mitgeteilt. 

Den Schülerinnen und Schülern werden die Lernziele jeweils am Beginn einer Unterrichtseinheit 
auf eine dem Alter entsprechend verständliche Art bekannt gegeben (vgl. Lernziele 1./2. Schuljahr, 
Kanton Luzern). 

Leistungen werden in Bezug auf die bekannt gegebenen Lernziele und den individuellen Lernfort-
schritt beurteilt. Dabei kommt im Unterricht eine förderorientierte, formative Beurteilung zum Zuge 
(vgl. Förderkreis), die den Lernprozess begleitet und die Erreichung der Lernziele unterstützt. Die 
Erreichung der Lernziele wird nach einem Unterrichtsabschnitt mit einer summativen Beurteilung 
(Test, Prüfung, Lernkontrolle) während des ganzen Schuljahres immer wieder gemessen. Diese 
Beurteilungen fliessen in die umfassende prognostische Rückmeldung, dem Beurteilungsbericht 
(amtliches Dokument) am Ende des Schuljahres ein. Aufgrund dessen werden die Laufbahnent-
scheide gefällt. 

 

Rückmeldung der Beurteilung 

Eine reine Rückmeldung in Form von Noten kann einer ganzheitliche Förderung und Beurteilung 
nicht gerecht werden. Es soll das Ziel sein, Selbst-, Sozial- und Sachkompetenz gleichwertig zu 
fördern und zu beurteilen. Die Rückmeldung soll deshalb von der 1. Klasse her kombiniert - Noten 
und Wortbericht - erfolgen. Über die ganze Volksschulzeit hinweg soll eine einheitliche und ganz-
heitliche Beurteilungsform im Kanton Solothurn eingeführt werden. In einem Beurteilungsbericht 
mit Noten soll jährlich die Sachkompetenz in den einzelnen Fächern beurteilt werden. 

 

6 Die Schülerin/der Schüler übertrifft die definierten Lernziele bei weitem und erfüllt 
deutlich mehr als die festgelegten Grundanforderungen. 

5 Die Schülerin/der Schüler übertrifft die definierten Lernziele und erfüllt mehr als die 
festgelegten Grundanforderungen. 

4 Die Schülerin/der Schüler erreicht die definierten Lernziele und erfüllt die festgeleg-
ten Grundanforderungen. 

3 Die Schülerin/der Schüler erreicht die definierten Lernziele nur teilweise und erfüllt 
die festgelegten Grundanforderungen knapp nicht. 
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2 Die Schülerin/der Schüler erreicht die meisten der definierten Lernziele nicht und 
erfüllt die Grundanforderungen deutlich nicht. 

1 Die Schülerin/der Schüler erreicht praktisch keines der definierten Lernziele und 
erfüllt die Grundanforderungen bei weitem nicht. 

 

Weitere Teilbereiche in den jeweiligen Kernfächern werden nochmals spezifisch beurteilt (vgl. Be-
urteilungsbericht Kanton Bern). Z.B. im Fach Deutsche Sprache wird zusätzlich eine Bewertung 
von den Teilbereichen „Hören und Sprechen“, „Lesen“ und „Schreiben“ auf 4 Stufen abgegeben: 

6 Lernziele bei weitem übertroffen 

5 Lernziele übertroffen 

4 Lernziele erreicht 

3 Lernziele nur teilweise erreicht 

 

Für das Lern- und Arbeitsverhalten sowie das Sozialverhalten werden neu kantonal Bereiche fest-
gelegt, die insbesondere gefördert und beurteilt werden sollen. Diese verschiedenen Bereiche 
werden auf einer Skala von „trifft meistens“ bis „trifft selten zu“ eingeschätzt. 

·  trifft meistens zu 

·  trifft oft zu 

·  trifft ab und zu, zu 

·  trifft selten zu 

 

Zusätzlich besteht auf einer halben Seite die Möglichkeit für weitere Bemerkungen, die in Form 
eines Berichts formuliert werden können. Zwei Beispiele von Berichten stellen diejenigen von den 
Kantonen Luzern und Bern dar (vgl. Anhang). 

Förder- und Beurteilungsgespräche 

Jährlich findet obligatorisch gegen Ende des Schuljahres ein Beurteilungsgespräch mit Klassen-
lehrperson, Eltern und Kind statt. Grundlage des Gesprächs ist der Beurteilungsbericht mit Noten. 
In der 6. Klasse findet im Vorfeld des Übertritts in die Sekundarstufe I in jedem Semester ein Ge-
spräch statt (vgl. 3.2.2.2.1 Beurteilungsgespräch). 

Im Rahmen dieses Gespräches wird im Weiteren eine Fördervereinbarung aufgrund der Einschät-
zung der Lehrperson (Fremdeinschätzung), der Selbsteinschätzung des Kindes (Portfolio) und den 
Beobachtungen der Eltern getroffen. Diese wird auf dem Beurteilungsbogen schriftlich festgehal-
ten. 

Alle Beteiligten unterschreiben nach dem Förder- und Beurteilungsgespräch den Beurteilungsbe-
richt. 



 

 

 
-32-

Umsetzungshilfen 

Vom AVK wird ein amtliches Dokument für die Beurteilung der Lehrpersonen mittels Beurteilungs-
bericht geschaffen. Zudem soll eine Anleitung sowie ein Dokument für die Selbstbeurteilung der 
Schülerinnen und Schüler geschaffen werden. 

 

DIE VORGESCHLAGENEN MASSNAHMEN IM ÜBERBLICK: 

�  Fördern und Beurteilen der Sach-, Selbst- und Sozialkompetenz findet ganzheitlich statt. 

�  Die Lernziele sind die Grundlage der Förderung und in der Folge der Beurteilung. Diese 
beziehen sich für die Sachkompetenz auf die Grobziele im Solothurner Lehrplan und werden 
von den Lehrpersonen konkretisiert.  

�  Für das Lern- und Arbeitsverhalten sowie das Sozialverhalten werden neu kantonal Bereiche 
festgelegt. Diese Lernziele und Bereiche der Soft-Skills werden jeweils anfangs Schuljahr 
den Eltern schriftlich mitgeteilt. 

�  Den Schülerinnen und Schülern werden die Lernziele jeweils am Beginn einer Unterrichts-
einheit auf eine dem Alter entsprechend verständliche Art bekannt gegeben. 

�  Es ist das Ziel, Selbst-, Sozial- und Sachkompetenz gleichwertig zu fördern und zu beurtei-
len. Die Rückmeldung wird von der 1. Klasse her kombiniert - Noten und Wortbericht - erfol-
gen. Über die ganze Volksschulzeit hinweg soll eine einheitliche und ganzheitliche Beurtei-
lungsform im Kanton Solothurn eingeführt werden.  

�  In einem Beurteilungsbericht mit Noten soll jährlich (ab der Sekundarstufe I jedes Semester) 
die Sachkompetenz in den einzelnen Fächern in Form von Noten beurteilt werden. Weitere 
Teilbereiche in den jeweiligen Kernfächern werden nochmals spezifisch beurteilt. Das Lern- 
und Arbeitsverhalten sowie das Sozialverhalten wird auf einer Skala von „trifft meistens“ bis 
„trifft selten zu“ eingeschätzt. Zusätzlich besteht auf einer halben Seite die Möglichkeit für 
weitere Bemerkungen, die in Form eines Berichts formuliert werden können.  

�  Jährlich findet obligatorisch gegen Ende des Schuljahres ein Förder- und Beurteilungsge-
spräch mit Klassenlehrperson, Eltern und Kind statt. Grundlage des Gesprächs ist der Beur-
teilungsbericht mit Noten. Im Rahmen dieses Gespräches wird im Weiteren eine Förderver-
einbarung aufgrund der Einschätzung der Lehrperson (Fremdeinschätzung), der Selbstein-
schätzung des Kindes (Portfolio) und den Beobachtungen der Eltern getroffen. Diese wird 
auf dem Beurteilungsbogen schriftlich festgehalten.  
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4 Zusammenfassung 

Im Kanton Solothurn wurden in den letzten ein bis zwei Jahren im Kantonsrat verschiedene Vor-
stösse lanciert. Diese beziehen sich alle im weitesten Sinne auf Themen im Bereich der Förderung, 
Beurteilung und Selektion in der Volksschule. Ein Postulat fordert ein „umfassendes Konzept zu 
erarbeiten, das die spezifischen Funktionen von Förderung, Schülerbeurteilung und Selektion an 
der Volksschule klärt“ (Postulat Fraktion SP, 31.8.2004). 

 

Das vorliegende Konzept zur Förderung und Selektion, das auf den aktuellen erziehungswissen-
schaftlichen und sonderpädagogischen Erkenntnissen und Fachdiskussionen basiert, ist ein Ver-
such, die verschiedenen Themen der Vorstösse zu dieser Thematik in einen Gesamtrahmen zu 
stellen. 

Es erörtert die Förderung von Kindern (mit besonderen Bedürfnissen) in der Volksschule. Insge-
samt soll künftig im Kanton Solothurn von einem Normalisierungsprinzip ausgegangen werden. 
Zudem soll grundsätzlich auf eine integrative Konzeption gebaut werden. Die Ressourcen für die 
verschiedenen Förderangebote sollen dabei neu in einen Pensenpool für integrative Förderung 
umgelagert werden, d.h. die Ressourcen werden nicht mehr durch ein Kind mit Klein- oder Einfüh-
rungsklassenstatus ausgelöst, sondern durch die Schule und den Sozialindex der Gemeinde. 

Die Klassenwiederholung auf der Primarschulstufe soll abgeschafft und alle Kinder am Ende des 
Schuljahres automatisch promoviert werden. Auf der Sekundarstufe I besteht weiterhin die Mög-
lichkeit zu einem Wechsel in den Schultyp mit nächst höherem Anspruchsniveau und einer freiwilli-
gen Repetition. 

Im Weiteren werden verschiedene Themen rund um die Qualitätssicherung und -entwicklung der 
Schule diskutiert: Diese sind die Selektion bei Schullaufbahnentscheidungen, Leistungsvergleiche 
in der Schule insgesamt und insbesondere bei Schullaufbahnentscheidungen sowie die Rückmel-
dung der Sachkompetenz und des Arbeits- Lern- und Sozialverhaltens. 

Alle Schulen des Kantons Solothurn wenden das gleiche Übertrittsverfahren für die Aufnahme auf 
die Sekundarstufe I an. Der Schullaufbahnentscheid wird von der abgebenden Primarschule be-
gleitet. Die Selektion bei Schullaufbahnübergängen soll unter Einbezug verschiedener Datenquel-
len (Erfahrungsnoten des Beurteilungsberichts der Lehrperson, kantonaler Leistungsvergleichstest, 
Beurteilung des Lern- und Arbeitsverhalten durch die Lehrperson, Beobachtungen der Eltern und 
Selbsteinschätzung der Lernenden) erfolgen. Die angesprochenen Leistungsvergleichstests sollen 
im Kanton Solothurn im 6. und im 8. Schuljahr durchgeführt werden. Auf eine jährliche Leistungs-
messung wird momentan verzichtet, da im Zusammenhang mit HarmoS eine regelmässige inter-
kantonale Leistungsmessung vorgesehen ist.  

Für den Kanton Solothurn soll im Verlaufe des 8. Schuljahres ein Leistungstest eingesetzt werden. 
Dieser soll zu Förder- und Selektionszwecken (Übertritt in die Berufswelt und in die Kantonsschule) 
eingesetzt werden. Im Weiteren wird im Sinne der Qualitätsentwicklung und -sicherung ein Ab-
schlussdiplom entwickelt, das den erfolgreichen Abschluss einer Schülerin oder eines Schülers der 
Volksschulzeit nachweist. 

In den Solothurner Schulen sollen künftig Selbst-, Sozial- und Sachkompetenz gleichwertig geför-
dert und beurteilt werden. Die Rückmeldung wird von der 1. Klasse her kombiniert - Noten und 
Wortbericht - erfolgen. Über die ganze Volksschulzeit hinweg soll eine einheitliche und ganzheitli-
che Beurteilungsform im Kanton Solothurn eingeführt werden.  
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Dieses Konzept ist eine pädagogische Gesamtkonzeption. Für die Umsetzung in den Schulen des 
Kantons Solothurn werden im Folgenden weitere Detailkonzepte für die gesetzlichen und finanziel-
len Bereiche sowie für die Lehrerinnen- und Lehrerbildung notwendig sein. 
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